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I 

(Entschließungen, Empfehlungen und Stellungnahmen) 

STELLUNGNAHMEN 

DER EUROPÄISCHE DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE 

Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten zu den Vorschlägen der Kommission für 
eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Insider-Geschäfte und 
Marktmanipulation und für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 

strafrechtliche Sanktionen für Insider-Geschäfte und Marktmanipulation 

(2012/C 177/01) 

DER EUROPÄISCHE DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 16, 

gestützt auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere auf die Artikel 7 und 8, 

gestützt auf die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 
über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) des Rates Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr ( 2 ), insbesondere auf Artikel 28 
Absatz 2 — 

HAT FOLGENDE STELLUNGNAHME ANGENOMMEN: 

1. EINLEITUNG 

1.1 Konsultation des EDSB 

1. Die vorliegende Stellungnahme gehört zu einem Paket von vier Stellungnahmen des EDSB im Zusam
menhang mit dem Finanzsektor, die alle am selben Tag angenommen wurden ( 3 ). 

2. Am 20. Oktober 2011 nahm die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Insider-Geschäfte und Marktmanipulation („die vorgeschlagene Verord
nung“) und einen Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
strafrechtliche Sanktionen für Insider-Geschäfte und Marktmanipulation („die vorgeschlagene Richtlinie“) 
an. Die Vorschläge für die Verordnung und die Richtlinie („die Vorschläge“) wurden dem EDSB von der 
Kommission zur Konsultation übermittelt und gingen am 31. Oktober 2011 ein. Am 6. Dezember 
2011 konsultierte der Rat der Europäischen Union den EDSB zu den Vorschlägen.
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( 1 ) ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31. 
( 2 ) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1. 
( 3 ) Stellungnahmen des EDSB vom 10. Februar 2012 zu einem Gesetzespaket zur Überarbeitung der Rechtsvorschriften 

über Banken, Rating-Agenturen, Märkte für Finanzinstrumente (MiFID/MiFIR) und Marktmissbrauch.



3. Vor Annahme der vorgeschlagenen Verordnung war der EDSB informell konsultiert worden. Der EDSB 
stellt fest, dass mehrere seiner Kommentare in den Vorschlag eingeflossen sind. 

4. Der EDSB begrüßt seine Konsultation durch Kommission und Rat. 

1.2 Ziele und Anwendungsbereich der Vorschläge 

5. Die Anfang 2003 angenommene Marktmissbrauchsrichtlinie ( 1 ) schuf einen gemeinsamen EU-Rechts
rahmen für die Verhinderung, Aufdeckung und Sanktionierung sowohl von Insider-Geschäften als auch 
von Marktmanipulation. 

6. Mehrere Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie hat nun die Kommission ihre Anwendung bewertet und 
dabei eine Reihe von Problemen festgestellt; so gibt es Lücken in der Regulierung bestimmter Instru
mente und Märkte, mangelt es an wirksamer Durchsetzung (den Regulierungsbehörden fehlen be
stimmte Informationen und Befugnisse, und Sanktionen fehlen entweder ganz oder sind nicht aus
reichend abschreckend), sind manche Kernkonzepte nicht hinreichend klar und besteht für Emittenten 
erheblicher Verwaltungsaufwand. 

7. Angesichts dieser Probleme sowie des tief greifenden Wandels der Finanzlandschaft aufgrund von 
Änderungen bei Rechtsvorschriften, Entwicklungen auf den Märkten und technologischen Entwicklun
gen hat die Kommission Legislativvorschläge zur Überarbeitung der Marktmissbrauchsrichtlinie in Form 
der vorgeschlagenen Verordnung und der vorgeschlagenen Richtlinie angenommen. Politisches Ziel der 
vorgeschlagenen Überarbeitung ist es, das Vertrauen der Anleger und die Integrität der Märkte zu 
stärken sowie mit den neuen Entwicklungen im Finanzsektor Schritt zu halten. 

8. Die vorgeschlagene Verordnung erweitert insbesondere den Anwendungsbereich der Bestimmungen 
über Marktmissbrauch, stuft Versuche der Marktmanipulation und versuchten Insiderhandel als eigen
ständige Straftaten ein, stärkt die Ermittlungsbefugnisse der zuständigen Behörden und führt Mindest
vorschriften für Verwaltungsmaßnahmen, Sanktionen und Geldbußen ein. 

9. Die vorgeschlagene Richtlinie verlangt von den Mitgliedstaaten strafrechtliche Sanktionen für vorsätz
lichen Insiderhandel oder vorsätzliche Marktmanipulation, für die Anstiftung und Beihilfe zu diesen 
Straftaten sowie den Versuch, eine dieser Straftaten zu begehen. Des Weiteren dehnt er die Haftung und 
nach Möglichkeit auch die strafrechtliche Haftung auf juristische Personen aus. 

1.3 Ziel der Stellungnahme des EDSB 

10. Mehrere der in den Vorschlägen geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der Integrität der Märkte und 
des Anlegerschutzes haben Auswirkungen auf die Rechte betroffener Personen bei der Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten. 

11. So werden insbesondere bei Untersuchungen zuständiger Behörden und ihrer Zusammenarbeit bei der 
Aufdeckung, Meldung und/oder Sanktionierung von Insiderhandel oder Marktmissbrauch personenbe
zogene Daten erhoben, verarbeitet und ausgetauscht. Auch im Zusammenhang mit der Regelung, mit 
der Personen ermutigt werden, Verstöße zu melden, werden personenbezogene Daten verarbeitet, und 
zwar sowohl von der die Verstöße meldenden als auch von der „beschuldigten“ Person. Schließlich wird 
das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten auch durch die Sanktionsregelung betroffen, da die 
Sanktionen, bei denen die Identität der für den Verstoß gegen die vorgeschlagene Verordnung ver
antwortlichen Person erwähnt wird, veröffentlicht werden sollen. 

12. Anders als die vorgeschlagene Verordnung, die mehrere Bestimmungen enthält, die das Recht betrof
fener Personen auf Schutz ihrer personenbezogenen Daten berühren könnten, beinhaltet die vorgeschla
gene Richtlinie eine solche Verarbeitung personenbezogener Daten nicht. Die vorliegende Stellung
nahme wird sich daher schwerpunktmäßig mit der vorgeschlagenen Verordnung und hier vor allem 
mit folgenden Fragen befassen: 1. Anwendbarkeit der Datenschutzvorschriften; 2. Insiderlisten; 3. Befug
nisse der zuständigen Behörden; 4. bestehende Systeme zur Aufdeckung und Meldung verdächtiger 
Geschäfte; 5. Informationsaustausch mit Drittländern; 6. Veröffentlichung von Sanktionen und Meldung 
von Verstößen.
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( 1 ) Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über Insider-Geschäfte und 
Marktmanipulation (Marktmissbrauch), ABl. L 96 vom 12.4.2003, S. 16.



2. ANALYSE DER VORSCHLÄGE 

2.1 Anwendbarkeit der Datenschutzvorschriften 

13. Sowohl in den Erwägungsgründen ( 1 ) als auch im verfügenden Teil ( 2 ) der vorgeschlagenen Verordnung 
werden die Charta der Grundrechte, die Richtlinie 95/46/EG und die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
erwähnt. So sieht insbesondere Artikel 22 der vorgeschlagenen Verordnung als allgemeine Regel aus
drücklich vor: „In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Mitgliedstaaten im 
Rahmen dieser Verordnung wenden die zuständigen Behörden die Bestimmungen der Richtlinie 
95/46/EG an. In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die ESMA im Rahmen 
dieser Verordnung beachtet die ESMA die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 45/2001“. Weiter 
sieht diese Bestimmung vor, dass personenbezogene Daten nicht länger als fünf Jahre gespeichert 
werden dürfen. 

14. Der EDSB begrüßt diese übergreifende Bestimmung nachdrücklich und würdigt generell, dass in der 
vorgeschlagenen Verordnung den Datenschutzvorschriften besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. 
Er regt jedoch eine Umformulierung der Bestimmung dahingehend an, dass die Anwendbarkeit der 
bestehenden Datenschutzvorschriften stärker hervorgehoben wird. Auch der Verweis auf die Richtlinie 
95/46/EG sollte klarer gefasst werden und besagen, dass die Bestimmungen im Einklang mit den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 95/46/EG anzuwenden sind. Der 
EDSB stellt fest, dass einige Bestimmungen der vorgeschlagenen Verordnung ausdrücklich auf die 
Richtlinie 95/46/EG und/oder die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 verweisen. Dies ist ein Hinweis darauf, 
dass die einschlägigen Datenschutzvorschriften in besonderen Fällen Anwendung finden, impliziert aber 
nicht, dass die Vorschriften nicht anzuwenden sind, wenn sie nicht ausdrücklich in jeder Bestimmung 
erwähnt werden, die (möglicherweise) die Verarbeitung personenbezogener Daten umfasst. 

15. Wie in Erwägungsgrund 33 sollte es auch in anderen Erwägungsgründen heißen, dass die Mitglied
staaten die einschlägigen Datenschutzvorschriften „anwenden“ und nicht nur „anwenden sollten“, da 
diese Vorschriften in Kraft sind und bezüglich ihrer Anwendbarkeit kein Ermessensspielraum besteht. 

2.2 Insiderlisten 

16. Laut der vorgeschlagenen Verordnung sind Emittenten von Finanzinstrumenten oder Akteure des 
Marktes für Emissionszertifikate verpflichtet, eine Liste aller Personen aufzustellen, die für sie auf 
Grundlage eines Arbeitsvertrags oder anderweitig tätig sind und Zugang zu Insiderinformationen haben 
(Artikel 13 Absatz 1). Emittenten von Finanzinstrumenten, deren Finanzinstrumente zum Handel an 
KMU-Wachstumsmärkten zugelassen sind, sind von dieser Pflicht befreit, haben ihr jedoch auf Ersuchen 
der zuständigen Behörde nachzukommen (Artikel 13 Absatz 2). 

17. Der EDSB räumt die Notwendigkeit einer solchen Liste als wichtiges Instrument für die zuständigen 
Behörden bei der Untersuchung möglichen Insiderhandels oder möglichen Marktmissbrauchs ein. Da im 
Zusammenhang mit diesen Listen jedoch personenbezogene Daten verarbeitet werden, sollten die 
wichtigsten Datenschutzvorschriften und -garantien in den grundlegenden Rechtsvorschriften verankert 
werden. Der EDSB empfiehlt daher, den Zweck einer solchen Liste in einer zentralen Bestimmung der 
vorgeschlagenen Verordnung ausdrücklich zu erwähnen. Der Zweck zählt nämlich gemäß Artikel 6 der 
Richtlinie 95/46/EG zu den wesentlichen Elementen jeder Verarbeitung. 

18. Gemäß Artikel 13 Absatz 3 der vorgeschlagenen Verordnung erlässt die Kommission mittels delegierter 
Rechtsakte Maßnahmen zur Festlegung des Inhalts einer solchen Liste (darunter Angaben zur Identität 
einer in eine Insiderliste aufzunehmenden Person und Gründe für deren Aufnahme) sowie der Moda
litäten, nach denen eine solche Liste zu erstellen ist (einschließlich der Modalitäten für die Aktualisie
rung, der Aufbewahrungsdauer und der Verantwortlichkeiten der aufgeführten Personen). Dennoch 
empfiehlt der EDSB, 

— die Hauptelemente der Liste (auf jeden Fall die Gründe für die Aufnahme von Personen in die Liste) 
in die vorgeschlagene Verordnung selbst aufzunehmen, und 

— auf die Notwendigkeit einer Konsultation des EDSB zu verweisen, sofern es in den delegierten 
Rechtsakten um die Verarbeitung personenbezogener Daten geht. 

2.3 Befugnisse der zuständigen Behörden 

19. In Artikel 17 Absatz 2 sind die Aufsichts- und Ermittlungsbefugnisse aufgeführt, über die die zustän
digen Behörden zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß der vorgeschlagenen Verordnung zumindest 
verfügen sollten.
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( 1 ) Siehe Erwägungsgründe 33, 35, 39 und 40 der vorgeschlagenen Verordnung. 
( 2 ) Siehe Artikel 17 Absatz 4, Artikel 22, Artikel 23 und Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe c der vorgeschlagenen 

Verordnung.



20. Aufgrund ihres Eingriffs in das Recht auf den Schutz der Privatsphäre und auf Datenschutz müssen 
zwei dieser Rechte besonders untersucht werden: die Befugnis, Privaträume zur Beschlagnahme von 
Dokumenten jeder Form zu betreten, und die Befugnis, bestehende Telefon- und Datenverkehrsauf
zeichnungen anzufordern. 

2.3.1 Befugnis zum Betreten von Privaträumen 

21. Die Befugnis, Privaträume zur Beschlagnahme von Dokumenten jeder Form zu betreten, stellt einen 
schweren Eingriff dar und kollidiert mit dem Recht auf Schutz der Privatsphäre. Sie sollte daher mit 
strengen Auflagen versehen sein und mit angemessenen Garantien einhergehen ( 1 ). Gemäß Artikel 17 
Absatz 2 Buchstabe e ist für das Betreten von Privaträumen die vorherige Genehmigung der Justizbe
hörde gemäß nationalem Recht sowie der begründete Verdacht erforderlich, dass Dokumente, die sich 
auf den Gegenstand der Überprüfung beziehen, für den Nachweis von Insider-Geschäften oder Markt
manipulation relevant sein können. Der EDSB räumt ein, dass der Wortlaut die Befugnisse der zu
ständigen Behörden durch die Bedingung einschränkt, vor dem Betreten von Privaträumen müsse der 
begründete Verdacht bestehen, dass ein Verstoß gegen die vorgeschlagene Verordnung oder Richtlinie 
vorliegt, und dass die vorherige Genehmigung einer Justizbehörde vorliegen muss. Der EDSB ist jedoch 
der Auffassung, dass das allgemeine Erfordernis einer vorherigen Genehmigung durch eine Justizbe
hörde unabhängig davon, ob diese im nationalen Recht gefordert wird, im Hinblick auf den potenziell 
erheblichen Eingriff in die Privatsphäre durch diese Befugnis sowohl gerechtfertigt als auch erforderlich 
ist. 

22. In Erwägungsgrund 30 der vorgeschlagenen Verordnung ist näher ausgeführt, wann der Zugang zu 
Privaträumen notwendig ist: wenn nämlich die Person, an die ein Auskunftsersuchen gerichtet wurde, 
diesem nicht oder nur teilweise nachkommt oder wenn berechtigte Gründe für die Annahme bestehen, 
dass im Falle eines Auskunftsersuchens diesem nicht nachgekommen würde oder die Dokumente oder 
Informationen, die Gegenstand des Auskunftsersuchens sind, beseitigt, manipuliert oder zerstört wür
den. Der EDSB begrüßt diese Klarstellungen. Seiner Auffassung nach stellen sie jedoch weitere Garantien 
dar, die für die Wahrung des Schutzes der Privatsphäre erforderlich sind, und sollten deshalb in eine 
zentrale Bestimmung als Bedingung für das Betreten von Privaträumen aufgenommen werden. 

2.3.2 Befugnis zur Anforderung bestehender Telefon- und Datenverkehrsaufzeichnungen 

23. Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe f gibt den zuständigen Behörden die Befugnis, „bestehende Telefon- und 
Datenverkehrsaufzeichnungen im Besitz einer Telekommunikationsgesellschaft oder einer Wertpapier
firma anzufordern“, stellt aber klar, dass ein solches Ersuchen davon abhängt, dass ein „begründeter 
Verdacht“ besteht, dass diese Aufzeichnungen „für den Nachweis von Insider-Geschäften oder Markt
manipulation“ im Sinne der vorgeschlagenen Verordnung oder der vorgeschlagenen Richtlinie „relevant 
sein können“. Diese Aufzeichnungen dürfen jedoch nicht „den Inhalt des Gesprächs betreffen, auf das 
sie sich beziehen“. Artikel 17 Absatz 3 sieht darüber hinaus vor, dass die in Absatz 2 genannten 
Befugnisse im Einklang mit dem nationalen Recht ausgeübt werden müssen. 

24. Daten in Zusammenhang mit der Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel können sehr 
unterschiedliche personenbezogene Informationen enthalten, wie die Identität des Anrufers und des 
Angerufenen, Zeitpunkt und Dauer des Gesprächs, das benutzte Netz, den geografischen Standort des 
Nutzers bei tragbaren elektronischen Geräten usw. Einige Verkehrsdaten in Zusammenhang mit der 
Nutzung des Internets oder von E-Mails (beispielsweise die Liste der aufgesuchten Websites) können 
darüber hinaus wichtige Einzelheiten des Inhalts der Nachricht enthüllen. Des Weiteren steht die Ver
arbeitung von Verkehrsdaten im Widerspruch zum Briefgeheimnis. In Anbetracht dessen ist in der 
Richtlinie 2002/58/EG ( 2 ) (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation) der Grundsatz ver
ankert, dass Verkehrsdaten zu löschen oder zu anonymisieren sind, sobald sie für die Übertragung einer 
Nachricht nicht mehr benötigt werden. ( 3 ) Gemäß Artikel 15 Absatz 1 dieser Richtlinie können die 
Mitgliedstaaten in ihren Rechtsvorschriften Ausnahmen für spezifische legitime Zwecke vorsehen, doch 
müssen diese in einer demokratischen Gesellschaft für das Erreichen dieser Ziele notwendig, angemessen 
und verhältnismäßig sein. ( 4 )
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( 1 ) Siehe insbesondere EGMR, 23. Februar 1993, Funcke gegen Frankreich, 10828/84. 
( 2 ) Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung per

sonenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (ABl. L 201 vom 
31.7.2002, S. 37). 

( 3 ) Siehe Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 2002/58/EG (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37). 
( 4 ) Artikel 15 Absatz 1 der Richtlinie 2002/58/EG besagt, dass eine solche Beschränkung gemäß Artikel 13 Absatz 1 der 

Richtlinie 95/46/EG für die nationale Sicherheit (d. h. die Sicherheit des Staates), die Landesverteidigung, die öffentliche 
Sicherheit sowie die Verhütung, Ermittlung, Feststellung und Verfolgung von Straftaten oder des unzulässigen 
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und verhältnismäßig zu sein hat. Zu diesem Zweck können die Mitgliedstaaten unter anderem durch Rechtsvorschrif
ten vorsehen, dass Daten aus den in diesem Absatz aufgeführten Gründen während einer begrenzten Zeit aufbewahrt 
werden (…).



25. Der EDSB räumt ein, dass die von der Kommission in ihrem Vorschlag verfolgten Ziele berechtigt sind. 
Er hat auch Verständnis für die Notwendigkeit von Initiativen, mit denen die Aufsicht über die Fi
nanzmärkte verstärkt werden soll, damit ihre Solidität erhalten wird und Anleger sowie Volkswirt
schaften insgesamt besser geschützt werden. Ermittlungsbefugnisse, die in unmittelbarem Zusammen
hang mit Verkehrsdaten stehen, müssen jedoch aufgrund ihres möglicherweise in die Privatsphäre 
eindringenden Charakters den Erfordernissen der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit entsprechen, 
d. h. sie müssen zur Erreichung des verfolgten Ziels geeignet sein und dürfen nicht über das dazu 
Erforderliche hinausgehen ( 1 ). Diesbezüglich kommt es also darauf an, dass die Bestimmungen im 
Hinblick auf ihren persönlichen und materiellen Geltungsbereich sowie auf die Umstände und Bedin
gungen, unter denen sie genutzt werden können, eindeutig formuliert sind. Gegen die Gefahr des 
Missbrauchs sind darüber hinaus angemessene Garantien vorzusehen. 

26. Bei den betreffenden Telefon- und Datenverkehrsaufzeichnungen geht es offensichtlich um personen
bezogene Daten im Sinne der Richtlinie 95/46/EG, der Richtlinie 2002/58/EG und der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001. In Erwägungsgrund 31 der vorgeschlagenen Verordnung heißt es: „Mit Telefon- und 
Datenverkehrsaufzeichnungen kann die Identität einer für die Verbreitung falscher oder irreführender 
Informationen verantwortlichen Person ermittelt und festgestellt werden, dass Personen zu einer be
stimmten Zeit Kontakt hatten und dass eine Beziehung zwischen zwei oder mehr Personen besteht.“ ( 2 ) 
Es sollte daher sichergestellt werden, dass die Bedingungen für eine nach Treu und Glauben erfolgende 
und rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten, wie sie in den Richtlinien und der Verord
nung niedergelegt sind, in vollem Umfang eingehalten werden. 

2.3.3 Erfordernis der Genehmigung durch eine Justizbehörde 

27. Der EDSB stellt fest, dass gemäß Artikel 17 Absatz 3 diese Befugnis im Einklang mit dem nationalen 
Recht auszuüben ist, dass aber nicht ausdrücklich auf eine vorherige Genehmigung durch eine Justiz
behörde verwiesen wird, wie dies bei der Befugnis zum Betreten von Privaträumen der Fall ist. Nach 
Auffassung des EDSB wäre ein allgemeines Erfordernis einer vorherigen Genehmigung durch eine 
Justizbehörde in allen Fällen gerechtfertigt — unabhängig davon, ob diese im nationalen Recht gefordert 
wird — aufgrund der potentiellen Eingriffsintensität der fraglichen Befugnis sowie im Interesse einer 
harmonisierten Anwendung von Rechtsvorschriften in allen EU-Mitgliedstaaten. Es sollte zudem bedacht 
werden, dass die Rechtsordnungen verschiedener Mitgliedstaaten besondere Garantien für die Unver
letzlichkeit der Wohnung gegen unverhältnismäßige und nicht sorgfältig geregelte Kontrollen, Durch
suchungen oder Beschlagnahmen insbesondere durch Verwaltungseinrichtungen enthalten. 

28. Darüber hinaus empfiehlt der EDSB die Aufnahme einer Anforderung an die zuständigen Behörden, 
Aufzeichnungen von Telefongesprächen und Datenübermittlungen mit einem offiziellen Beschluss an
zufordern, in dem die Rechtsgrundlage und der Zweck des Ersuchens angegeben sind und angeführt 
wird, welche Informationen angefordert werden, bis wann die Information vorliegen muss und ob der 
Adressat das Recht hat, den Beschluss durch den Gerichtshof überprüfen zu lassen. 

2.3.4 Begriffsbestimmung von Telefon- und Datenverkehrsaufzeichnungen 

29. Die vorgeschlagene Verordnung enthält keine Definition der Begriffe „Telefon- und Datenverkehrsauf
zeichnungen“. Die Richtlinie 2002/58/EG („Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation“) 
spricht zwar von „Verkehrsdaten“, nicht jedoch von „Telefon- und Datenverkehrsaufzeichnungen“. Es 
liegt auf der Hand, dass die genaue Bedeutung dieser Begriffe darüber entscheidet, in welchem Maße 
sich die Ermittlungsbefugnis auf die Privatsphäre und den Schutz der Daten der betroffenen Personen 
auswirkt. Der EDSB regt an, die bereits in der Begriffsbestimmung von „Verkehrsdaten“ in der Richtlinie 
2002/58/EG verwendete Terminologie heranzuziehen. 

30. Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe f spricht von „bestehenden Telefon- und Datenverkehrsaufzeichnungen 
im Besitz einer Telekommunikationsgesellschaft“. In der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kom
munikation ist der Grundsatz festgelegt, dass Verkehrsdaten zu löschen sind, wenn sie für den kom
merziellen Zweck, für den sie erhoben wurden, nicht mehr benötigt werden. Gestützt auf Artikel 15 
Absatz 1 der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation können die Mitgliedstaaten jedoch 
zur Verfolgung von Straftaten eine Ausnahme von dieser Verpflichtung vorsehen. Mit der Richtlinie 
über die Vorratsdatenspeicherung sollen Initiativen der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 15 Absatz 1 der 
Datenschutzrichtlinie für die elektronische Kommunikation im Bereich der Speicherung von Daten zur 
Ermittlung, Feststellung und Verfolgung „schwerer“ Straftaten angeglichen werden.
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31. Es stellt sich die Frage, ob mit den in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe f erwähnten Telefon- und 
Datenverkehrsaufzeichnungen die Daten gemeint sind, die aufgrund der in der Datenschutzrichtlinie 
über elektronische Kommunikation geregelten Speicherung von Verkehrs- und Standortdaten vorhan
den sind, oder die von der Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung geforderten weiteren Daten. Die 
zweite Option wäre äußerst bedenklich, da in Artikel 15 Absatz 1 der Datenschutzrichtlinie für 
elektronische Kommunikation vorgesehene Ausnahmen (nämlich Verhütung, Ermittlung, Feststellung 
und Verfolgung von Straftaten) dazu verwendet würden, die Zweckbestimmungen zu erweitern, für die 
die Daten nach der Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung gespeichert werden (also Ermittlung, 
Feststellung und Verfolgung „schwerer“ Straftaten). Anders ausgedrückt: Die Daten, die nach der Richt
linie über die Vorratsdatenspeicherung gespeichert sind, würden auf diese Weise für Zwecke verwendet, 
für die sie nicht vorgesehen sind. Damit ginge eine europäische Unterstützung der Nutzung der 
„Regelungslücke“ einher, die eine der Hauptschwachstellen der derzeitigen Richtlinie über die Vorrats
datenspeicherung ist ( 1 ). 

32. Der EDSB empfiehlt daher nachdrücklich eine genauere Bestimmung der Kategorien von Telefon- und 
Datenverkehrsaufzeichnungen, die die zuständigen Behörden anfordern dürfen. Solche Daten müssen 
dem Zweck entsprechen, für den sie abgerufen und verarbeitet werden, dafür erheblich sein und nicht 
darüber hinausgehen. Des Weiteren empfiehlt der EDSB, Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe f auf Daten zu 
beschränken, die üblicherweise von Telekommunikationsbetreibern im Rahmen der Datenschutzricht
linie für die elektronische Kommunikation verarbeitet werden (in deren „Besitz“ sind). Damit ist grund
sätzlich ein Zugriff auf Daten ausgeschlossen, die für Zwecke der Richtlinie über die Vorratsdaten
speicherung gespeichert werden, da ein solcher Zugriff nicht zum Zweck der Ermittlung, Feststellung 
und Verfolgung „schwerer“ Straftaten erfolgt ( 2 ). 

33. Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe f sieht den Zugang zu „Telefon- und Datenverkehrsaufzeichnungen im 
Besitz einer Wertpapierfirma“ vor. Es sollte im Wortlaut klarer umrissen werden, um welche Kategorien 
von Aufzeichnungen und welche Firmen es in dieser Bestimmung geht. Der EDSB vermutet, dass es sich 
um die gleichen Aufzeichnungen handelt, die auch in dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäi
schen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente („MiFID-Vorschlag“) genannt wer
den. Er unterstreicht, dass er bereits einige Anmerkungen zu diesem Vorschlag formuliert hat, in denen 
er ebenfalls eine Klarstellung dieser Bestimmungen empfiehlt. ( 3 ) Da Telefon- und Verkehrsdaten die in 
Artikel 16 Absatz 7 der vorgeschlagenen MiFID genannten Telefongespräche und elektronischen Mit
teilungen betreffen würden, empfiehlt der EDSB außerdem, den Zweck der Aufzeichnung solcher Mit
teilungen zu definieren und genau anzugeben, welche Arten von Nachrichten sowie welche Daten
kategorien aus den Mitteilungen aufgezeichnet werden sollen ( 4 ). 

34. Schließlich stellt der EDSB erfreut fest, dass der Wortlaut als Bedingung für den Zugang zu den 
Aufzeichnungen fordert, dass der begründete Verdacht bestehen muss, dass ein Verstoß gegen die 
vorgeschlagene Verordnung oder Richtlinie vorliegt, und dass er ausdrücklich den zuständigen Behörden 
keinen Zugriff auf den Inhalt der Gespräche und Nachrichten gewährt. 

2.4 Bestehende Systeme zur Aufdeckung und Meldung verdächtiger Geschäfte 

35. Wer einen Handelsplatz betreibt, hat gemäß Artikel 11 Absatz 1 der vorgeschlagenen Verordnung 
wirksame Regelungen und Verfahren zur Vorbeugung und Aufdeckung von Marktmissbrauch zu schaf
fen und aufrechtzuerhalten. Wer gewerbsmäßig Geschäfte mit Finanzinstrumenten vermittelt oder aus
führt, muss darüber hinaus gemäß Absatz 2 über Systeme zur Aufdeckung und Meldung von Aufträgen
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und Geschäften verfügen, die Insiderhandel oder Marktmanipulation oder den Versuch hierzu darstellen 
können. Im Verdachtsfall ist die zuständige Behörde unverzüglich zu unterrichten. Die Kommission 
wird die technischen Regulierungsstandards annehmen, um angemessene Regelungen und Verfahren für 
die Einhaltung der Vorschriften in Absatz 1 festzulegen und die zur Einhaltung der Vorschriften in 
Absatz 2 zu nutzenden Systeme und Mitteilungsmuster festzulegen (Artikel 11 Absatz 3 letzter Satz). 

36. Da diese Systeme höchstwahrscheinlich personenbezogene Daten enthalten (z. B. Überwachung von 
Geschäften, die durch auf der Insiderliste stehende Personen getätigt werden), weist der EDSB darauf 
hin, dass diese Standards nach dem Grundsatz des „eingebauten Datenschutzes“ entwickelt werden 
sollten, also unter Einbeziehung des Schutzes der Privatsphäre und des Datenschutzes von den ersten 
Schritten der Entwicklung neuer Produkte, Dienstleistungen und Verfahren an, die die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zur Folge haben ( 1 ). Der EDSB empfiehlt ferner, auf die Notwendigkeit einer 
Konsultation des EDSB zu verweisen, sofern es in diesen Regulierungsstandards um die Verarbeitung 
personenbezogener Daten geht. 

2.5 Informationsaustausch mit Drittstaaten 

37. Der EDSB nimmt den Verweis auf die Richtlinie 95/46/EG, insbesondere auf deren Artikel 25 oder 26, 
sowie die in Artikel 23 der vorgeschlagenen Verordnung erwähnten Garantien bezüglich der Offenle
gung personenbezogener Daten gegenüber Drittstaaten zur Kenntnis. Insbesondere die fallweise Beur
teilung, die Gewährleistung der Notwendigkeit der Übermittlung, das Erfordernis einer vorherigen 
ausdrücklichen Genehmigung der zuständigen Behörde für eine Weitergabe von Daten an ein Drittland 
und durch ein Drittland sowie das Vorhandensein eines angemessenen Datenschutzniveaus im die 
Daten empfangenden Drittland können mit Blick auf die bei solchen Übermittlungen gegebenen Risiken 
als angemessene Garantien gelten. 

2.6 Veröffentlichung von Sanktionen 

2.6.1 Pflicht zur Veröffentlichung von Sanktionen 

38. Gemäß Artikel 26 Absatz 3 der vorgeschlagenen Verordnung haben die Mitgliedstaaten zu gewähr
leisten, dass die zuständigen Behörden alle bei einem Verstoß gegen die vorgeschlagene Verordnung 
angewandten verwaltungsrechtlichen Maßnahmen und Sanktionen unverzüglich veröffentlichen, wobei 
mindestens die Art und Natur des Verstoßes und die Identität der Verantwortlichen bekannt gegeben 
werden, außer wenn eine solche Veröffentlichung die Stabilität der Finanzmärkte ernsthaft gefährden 
würde. 

39. Mit der Veröffentlichung von Sanktionen ließe sich die abschreckende Wirkung verstärken, da tatsäch
liche und potenzielle Täter von der Begehung von Straftaten abgehalten würden, um eine erhebliche 
Beschädigung ihres Rufes zu vermeiden. Außerdem würde dies die Transparenz erhöhen, da die Markt
teilnehmer wüssten, dass eine bestimmte Person gegen die Vorschriften verstoßen hat. Diese Verpflich
tung wird nur dort abgeschwächt, wo eine Bekanntmachung den Beteiligten einen unverhältnismäßig 
großen Schaden zufügen würde; in einem solchen Fall geben die zuständigen Behören die Maßnahmen 
und Sanktionen auf anonymer Basis bekannt. 

40. Der EDSB begrüßt, dass in Erwägungsgrund 35 auf die Charta der Grundrechte und insbesondere auf 
das Recht auf Schutz personenbezogener Daten bei der Verhängung und Veröffentlichung von Sank
tionen verwiesen wird. Er ist jedoch noch nicht davon überzeugt, dass die Verpflichtung zur Veröffent
lichung von Sanktionen in ihrer jetzigen Form den Anforderungen der Datenschutzvorschriften gerecht 
wird, wie sie der Gerichtshof im Urteil Schecke formuliert hat. ( 2 ) Er ist vielmehr der Auffassung, dass 
Zweck, Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahme nicht hinreichend nachgewiesen sind 
und dass auf jeden Fall angemessene Garantien gegen die Risiken für die Rechte der betroffenen Person 
hätten vorgesehen werden müssen. 

2.6.2 Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Veröffentlichung 

41. Im Urteil Schecke erklärte der Gerichtshof die Bestimmungen einer Verordnung des Rates und einer 
Verordnung der Kommission für nichtig, in denen die obligatorische Veröffentlichung von Informatio
nen über Empfänger von Mitteln aus den Agrarfonds einschließlich der Identität der Empfänger und der 
erhaltenen Beträge vorgesehen war. Der Gerichtshof vertrat die Auffassung, dass eine derartige Ver
öffentlichung eine Verarbeitung personenbezogener Daten darstellt, die unter Artikel 8 Absatz 2 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union („Charta“) fällt, und damit eine Verletzung der in den 
Artikeln 7 und 8 der Charta anerkannten Rechte darstellt.
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42. Zunächst stellte der Gerichtshof fest, dass sich „die Ausnahmen und Einschränkungen in Bezug auf den 
Schutz der personenbezogenen Daten auf das absolute Notwendige beschränken müssen“, und prüfte 
dann den Zweck der Veröffentlichung und ihre Verhältnismäßigkeit. So führte er aus: „Es gibt nämlich 
keinen Hinweis darauf, dass der Rat und die Kommission beim Erlass der betreffenden Rechtsvorschrif
ten Modalitäten der Veröffentlichung von Informationen über die betroffenen Empfänger erwogen 
hätten, die im Einklang mit dem Zweck einer solchen Veröffentlichung gestanden hätten, zugleich 
aber auch in die Rechte dieser Empfänger weniger stark eingegriffen hätten“. 

43. Artikel 26 Absatz 3 der vorgeschlagenen Verordnung scheint mit den gleichen Mängeln behaftet zu 
sein, wie sie der EuGH im Urteil Schecke hervorgehoben hat. Es sollte bedacht werden, dass es bei der 
Bewertung der Frage, ob eine Bestimmung, die die Offenlegung personenbezogener Daten fordert, die 
Datenschutzvorschriften einhält, entscheidend darauf ankommt, einen eindeutigen definierten Zweck zu 
haben, dem die vorgesehene Veröffentlichung dient. Nur mit einem eindeutigen definierten Zweck kann 
die Frage beantwortet werden, ob die Veröffentlichung von personenbezogenen Informationen tatsäch
lich erforderlich und verhältnismäßig ist. ( 1 ) 

44. Nach Lektüre des Vorschlags und der Begleitdokumente (also der Folgenabschätzung) hat der EDSB den 
Eindruck, dass der Zweck und damit auch die Notwendigkeit dieser Maßnahme nicht klar feststehen. 
Die Erwägungsgründe des Vorschlags enthalten keine Aussage zu diesem Thema; in der Folgenabschät
zung ist nur von allgemeinen positiven Auswirkungen die Rede (also abschreckende Wirkung beim 
Marktmissbrauch, Beitrag zum Anlegerschutz, Gleichbehandlung aller Emittenten, bessere Durchset
zung) und wird nur erwähnt, dass „der Veröffentlichung von Sanktionen große Bedeutung bei der 
Stärkung der Transparenz und der Aufrechterhaltung des Vertrauens in die Finanzmärkte zukommt“, 
und dass „die Veröffentlichung verhängter Sanktionen zur Abschreckung beitragen und die Integrität 
der Märkte und den Anlegerschutz verbessern wird“ ( 2 ). Eine so allgemein gehaltene Aussage dürfte als 
Nachweis der Notwendigkeit der vorgeschlagenen Maßnahme kaum ausreichen. Sollte der allgemeine 
Zweck in einer größeren Abschreckung bestehen, hätte die Kommission insbesondere erläutern müssen, 
warum höhere Geldstrafen (oder andere Sanktionen, die nicht auf eine öffentliche Anprangerung 
hinauslaufen) nicht ausgereicht hätten. 

45. Weiter scheint die Folgenabschätzung keine weniger in die Privatsphäre eingreifende Methoden wie eine 
fallweise Veröffentlichung in Erwägung zu ziehen. Insbesondere letztere Option wäre auf den ersten 
Blick eine verhältnismäßigere Lösung, vor allem, wenn man bedenkt, dass — wie in Artikel 26 
Absatz 1 Buchstabe d anerkannt — die Veröffentlichung eine Sanktion darstellt, die daher im Einzelfall 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände wie der Schwere des Verstoßes, dem Maß an 
persönlicher Verantwortung, der Frage, ob es sich um einen Rückfall handelt, Verlusten für Dritte 
usw. zu prüfen ist. ( 3 ) 

46. In der Folgenabschätzung wird auch nicht erläutert, weshalb die fallweise Veröffentlichung keine aus
reichende Option ist. Es heißt dort nur, dass die Veröffentlichung verhängter Sanktionen „ein Schritt auf 
dem Weg zur Ausschaltung von Optionen und Ermessensspielräumen durch Abschaffung des derzeit 
den Mitgliedstaaten eingeräumten Ermessensspielraums für den Verzicht auf die Forderung nach einer 
solchen Veröffentlichung sein wird“ ( 4 ). Nach Auffassung des EDSB ist die Möglichkeit der Prüfung eines 
Falls unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände verhältnismäßiger und wäre damit als Option der 
vorgeschriebenen Veröffentlichung in allen Fällen vorzuziehen. Dieser Ermessensspielraum würde bei
spielsweise der zuständigen Behörde die Möglichkeit geben, eine Veröffentlichung in Fällen zu ver
meiden, in denen der Verstoß keinen ernsthaften Schaden verursacht hat, sich die Partei als kooperativ 
erwiesen hat usw. Die in der Folgenabschätzung vorgenommene Bewertung zerstreut daher nicht die 
Zweifel an der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahme. 

2.6.3 Bedarf an angemessenen Garantien 

47. Die vorgeschlagene Verordnung hätte angemessene Garantien für eine Abwägung der Interessen, die auf 
dem Spiel stehen, vorsehen müssen. Erstens sind Garantien im Zusammenhang mit dem Recht der 
Beschuldigten auf Anfechtung einer Entscheidung vor Gericht und mit der Unschuldsvermutung er
forderlich. In den Wortlaut von Artikel 26 Absatz 3 hätte hierzu eine Formulierung aufgenommen
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werden müssen, der zufolge die zuständigen Behörden verpflichtet sind, sowohl im Hinblick auf ein 
Rechtsmittel gegen eine Entscheidung als auch auf eine eventuelle Nichtigkeitserklärung der Entschei
dung durch ein Gericht angemessene Maßnahmen zu ergreifen. ( 1 ) 

48. Zweitens sollte die vorgeschlagene Verordnung gewährleisten, dass die Rechte der betroffenen Personen 
proaktiv gewahrt werden. Der EDSB begrüßt, dass die endgültige Fassung des Vorschlags die Möglich
keit vorsieht, die Veröffentlichung in Fällen auszuschließen, in denen unverhältnismäßig großer Schaden 
verursacht würde. Ein proaktiver Ansatz sollte jedoch beinhalten, dass den betroffenen Personen im 
Voraus mitgeteilt wird, dass die Entscheidung über die Verhängung einer Sanktion gegen sie veröffent
licht wird und dass sie gemäß Artikel 14 der Richtlinie 95/46/EG das Recht auf Widerspruch aus 
zwingenden, berechtigten Gründen haben. ( 2 ) 

49. Drittens wird in der vorgeschlagenen Verordnung nichts Näheres zum Medium gesagt, in dem die 
Informationen veröffentlicht werden sollen; in der Praxis ist es jedoch durchaus vorstellbar, dass in den 
meisten Mitgliedstaaten die Veröffentlichung im Internet erfolgt. Veröffentlichungen im Internet werfen 
besondere Probleme und Risiken auf; so muss insbesondere gewährleistet sein, dass die Informationen 
nicht länger als erforderlich online sind und dass die Daten nicht manipuliert oder geändert werden 
können. Die Nutzung externer Suchmaschinen birgt auch die Gefahr in sich, dass Informationen aus 
ihrem Zusammenhang gerissen werden und nur schwer kontrollierbar innerhalb und außerhalb des 
Internets kursieren können. ( 3 ) 

50. In Anbetracht dessen müssen die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet werden, zu gewährleisten, dass 
personenbezogene Daten der betreffenden Personen nur für einen bestimmten Zeitraum im Internet 
stehen und nach dessen Ablauf systematisch gelöscht werden. ( 4 ) Zudem sollten die Mitgliedstaaten 
aufgefordert werden zu gewährleisten, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen und Garantien ge
schaffen werden, um vor allem vor den Risiken zu schützen, die sich aus der Nutzung externer Such
maschinen ergeben. ( 5 ) 

2.6.4 Schlussfolgerung 

51. Nach Auffassung des EDSB steht die Bestimmung über die obligatorische Veröffentlichung von Sank
tionen in ihrer jetzigen Formulierung nicht im Einklang mit den Grundrechten auf Schutz der Pri
vatsphäre und Datenschutz. Der Gesetzgeber sollte die Notwendigkeit des vorgeschlagenen Systems 
sorgfältig bewerten und überprüfen, ob die Veröffentlichungspflicht nicht über das hinausgeht, was zum 
Erreichen des angestrebten Ziels im öffentlichen Interesse erforderlich ist, und ob sich dasselbe Ziel 
nicht mit weniger restriktiven Maßnahmen erreichen lässt. Vorbehaltlich des Ergebnisses dieses Verhält
nismäßigkeitstests sollte die Veröffentlichungspflicht auf jeden Fall mit angemessenen Garantien einher
gehen, mit denen die Einhaltung der Unschuldsvermutung, das Widerspruchsrecht der betroffenen 
Personen, die Sicherheit/Richtigkeit der Daten und ihre Löschung nach einer angemessenen Frist ge
währleistet werden. 

2.7 Meldung von Verstößen 

52. Artikel 29 der vorgeschlagenen Verordnung verlangt von den Mitgliedstaaten die Einrichtung wirksamer 
Mechanismen für die Meldung von Verstößen, auch bekannt als Whistleblower-Regelungen. Diese 
Systeme können zwar ein wirksames Instrument für die Einhaltung von Vorschriften sein, doch werfen 
sie eine Reihe erheblicher Datenschutzprobleme auf ( 6 ).
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( 1 ) So könnten nationale Behörden beispielsweise folgende Maßnahmen in Erwägung ziehen: Verschiebung der Veröffent
lichung bis zur Abweisung des Rechtsmittels oder, wie in der Folgenabschätzung vorgeschlagen, eindeutiger Hinweis 
darauf, dass gegen die Entscheidung Rechtmittel eingelegt wurden und dass bis zu einer endgültigen Entscheidung die 
Person als unschuldig zu gelten hat, Veröffentlichung einer Berichtigung in Fällen, in denen ein Gericht die Ent
scheidung für nichtig erklärt. 

( 2 ) Siehe Stellungnahme des EDSB vom 10. April 2007 zur Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik (ABl. C 134 
vom 16.6.2007, S. 1). 

( 3 ) Siehe hierzu ein Dokument der italienischen Datenschutzbehörde „Personenbezogene Daten in Aufzeichnungen und 
Dokumenten von Verwaltungseinrichtungen: Leitlinien für ihre Verarbeitung durch öffentliche Einrichtungen in Ver
bindung mit Kommunikation und Verbreitung über das Internet“, abrufbar auf der Website der italienischen Daten
schutzbehörde, http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1803707 

( 4 ) Diese Bedenken sind auch im Zusammenhang mit dem eher allgemeinen „Recht auf Vergessenwerden“ zu sehen, 
dessen Aufnahme in den neuen Datenschutzrechtsrahmen derzeit diskutiert wird. 

( 5 ) Bei diesen Maßnahmen und Garantien könnte es sich beispielsweise um den Ausschluss der Datenindexierung durch 
externe Suchmaschinen handeln. 

( 6 ) Die Artikel 29-Datenschutzgruppe hat 2006 eine Stellungnahme zu derartigen Regelungen angenommen, die sich mit 
den datenschutzrechtlichen Aspekten dieses Phänomens befasst: Stellungnahme 1/2006 zur Anwendung der EU- 
Datenschutzvorschriften auf interne Meldeverfahren mutmaßlicher Missstände in den Bereichen Rechnungslegung, 
interne Rechnungslegungskontrollen, Fragen der Wirtschaftsprüfung, Bekämpfung von Korruption, Banken- und Fi
nanzkriminalität, WP 117 (Stellungnahme zu internen Meldeverfahren mutmaßlicher Missstände). Die Stellungnahme 
kann von der Website der Artikel 29-Datenschutzgruppe abgerufen werden: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/ 
workinggroup/index_de.htm

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1803707
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_de.htm
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_de.htm


53. Der EDSB begrüßt, dass die vorgeschlagene Verordnung auf nationaler Ebene weiter auszubauende 
besondere Garantien für den Schutz von Personen vorsieht, die einen mutmaßlichen Verstoß melden, 
und generell auf den Datenschutz eingeht. Der EDSB ist sich der Tatsache bewusst, dass in der 
vorgeschlagenen Verordnung die von den Mitgliedstaaten umzusetzende Regelung nur in groben Zügen 
festgelegt ist. Dessen ungeachtet möchte er noch auf folgende Punkte hinweisen. 

54. Wie schon in anderen Stellungnahmen ( 1 ) unterstreicht der EDSB die Notwendigkeit, die erforderliche 
Geheimhaltung der Identität von internen Hinweisgebern und Informanten ausdrücklich zu erwähnen. 
Der EDSB unterstreicht die sensible Stellung interner Hinweisgeber. Personen, die derartige Informatio
nen liefern, sollte zugesichert werden, dass ihre Identität geheim bleibt, vor allem gegenüber der Person, 
deren mutmaßliches Fehlverhalten gemeldet wurde ( 2 ). Die Vertraulichkeit der Identität des internen 
Hinweisgebers sollte in allen Phasen des Verfahrens gewährleistet sein, solange dies nicht gegen na
tionale Strafprozessordnungen verstößt. So kann die Offenlegung der Identität des Informanten ins
besondere bei weiteren Untersuchungen oder anschließenden Gerichtsverfahren erforderlich sein, die als 
Ergebnis der Untersuchungen eingeleitet werden (auch wenn sich herausstellt, dass er vorsätzlich Falsch
aussagen gemacht hat). ( 3 ) In Anbetracht dessen empfiehlt der EDSB, in Artikel 29 Absatz 1 
Buchstabe B folgende Bestimmung hinzuzufügen: „Die Identität dieser Personen ist in allen Phasen 
des Verfahrens unbedingt geheim zu halten, sofern nicht ihre Offenlegung im Rahmen weiterer 
Untersuchungen oder anschließender Gerichtsverfahren nach nationalem Recht erforderlich ist“. 

55. Der EDSB stellt mit Zufriedenheit fest, dass Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe c von den Mitgliedstaaten 
verlangt, den Schutz personenbezogener Daten gemäß den Grundsätzen der Richtlinie 95/46/EG so
wohl hinsichtlich der Person, die die Meldung macht, als auch der Person, auf die sich die Meldung 
bezieht, zu gewährleisten. Er schlägt dennoch vor, den Satzteil „gemäß den Grundsätzen“ zu streichen, 
damit der Verweis auf die Richtlinie umfassender und verbindlicher wird. Im Hinblick auf das Erfor
dernis, bei der praktischen Umsetzung der Regelungen die Datenschutzvorschriften einzuhalten, weist 
der EDSB insbesondere auf die Empfehlungen der Artikel 29-Datenschutzgruppe in ihrer Stellungnahme 
zu internen Meldeverfahren mutmaßlicher Missstände aus dem Jahr 2006 hin. Bei der Umsetzung 
nationaler Regelungen sollten die entsprechenden Stellen Folgendes bedenken: Es muss die Verhält
nismäßigkeit gewahrt werden, indem, soweit möglich, die Kategorien von Meldebefugten, die Kategorien 
von möglicherweise beschuldigten Personen und von Verstößen, wegen derer die Meldung erfolgen 
kann, eingeschränkt werden; es muss vertraulichen, nicht anonymen Meldungen Vorrang vor anonymen 
Meldungen eingeräumt werden; es muss die Offenlegung der Identität des Informanten vorgesehen 
werden, sofern dieser vorsätzlich Falschaussagen gemacht hat, und es müssen strenge Datenspeicher
fristen eingehalten werden. 

3. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

56. Der EDSB begrüßt, dass dem Datenschutz in der vorgeschlagenen Verordnung besondere Aufmerk
samkeit gewidmet wurde. 

57. Der EDSB spricht folgende Empfehlungen aus: 

— In Artikel 13 ist der Zweck der Insiderliste näher anzugeben; 

— in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe e ist mit Blick auf die Befugnis zum Betreten von Privaträumen 
die vorherige Genehmigung durch eine Justizbehörde generell zu fordern; 

— in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe f ist mit Blick auf die Befugnis zur Anforderung von Telefon- und 
Datenverkehrsaufzeichnungen generell eine vorherige Genehmigung durch eine Justizbehörde sowie 
eine formelle Entscheidung zu fordern, in der Folgendes angegeben ist: i) die Rechtsgrundlage, ii) der 
Zweck der Anforderung, iii) welche Informationen werden angefordert, iv) innerhalb welcher Frist 
sind die Informationen bereitzustellen, und v) das Recht des Adressaten, die Entscheidung vom 
Gerichtshof überprüfen zu lassen;
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( 1 ) Siehe beispielsweise die Stellungnahme zur Haushaltsordnung für den Jahreshaushaltsplan der Union vom 15. April 
2011 und die Stellungnahme zu Untersuchungen des OLAF vom 1. Juni 2011, beide abrufbar unter http:// 
www.edps.europa.eu 

( 2 ) Die Bedeutung der Geheimhaltung der Identität des internen Hinweisgebers ist bereits in einem Schreiben des EDSB an 
den Europäischen Bürgerbeauftragten vom 30. Juli 2010 im Fall 2010-0458 unterstrichen worden, das von der 
Website des EDSB abgerufen werden kann (http://www.edps.europa.eu). Siehe ferner die Stellungnahmen des EDSB 
zu Vorabkontrollen vom 3. Februar 2012, 23. Juni 2006, zu internen Untersuchungen des OLAF (Fall 2005-0418) 
und vom 4. Oktober 2007 von externen Untersuchungen des OLAF (Fälle 2007-47, 2007-48, 2007-49, 2007-50, 
2007-72). 

( 3 ) Vgl. Stellungnahme zur Haushaltsordnung für den Jahreshaushaltsplan der Union vom 15. April 2011, abrufbar unter 
http://www.edps.europa.eu

http://www.edps.europa.eu
http://www.edps.europa.eu
http://www.edps.europa.eu
http://www.edps.europa.eu


— es sind die Kategorien von Telefon- und Datenverkehrsaufzeichnungen im Besitz einer Telekom
munikationsgesellschaft oder einer Wertpapierfirma, die die zuständigen Behörden anfordern dürfen, 
näher zu beschreiben, und Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe f ist auf Daten zu beschränken, die 
üblicherweise von Telekommunikationsgesellschaften im Rahmen der Richtlinie 2002/58/EG ver
arbeitet werden (in deren „Besitz“ sind); 

— in Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe a sollte folgende Bestimmung angefügt werden: „Die Identität 
dieser Personen ist in allen Phasen des Verfahrens unbedingt geheim zu halten, sofern nicht ihre 
Offenlegung im Rahmen weiterer Untersuchungen oder anschließender Gerichtsverfahren nach 
nationalem Recht erforderlich ist“; 

— in Anbetracht der in der vorliegenden Stellungnahme geäußerten Zweifel sollten die Notwendigkeit 
und Verhältnismäßigkeit des vorgeschlagenen Systems der obligatorischen Veröffentlichung von 
Sanktionen neu bewertet werden. Vorbehaltlich des Ergebnisses dieser Überprüfung der Notwendig
keit und Verhältnismäßigkeit sollten auf jeden Fall angemessene Garantien vorgesehen werden, mit 
denen die Einhaltung der Unschuldsvermutung, das Widerspruchsrecht der betroffenen Personen, 
die Sicherheit/Richtigkeit der Daten und ihre Löschung nach einer angemessenen Frist gewährleistet 
werden. 

Brüssel, den 10. Februar 2012 

Giovanni BUTTARELLI 
Stellvertretender Europäischer 

Datenschutzbeauftragter
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II 

(Mitteilungen) 

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN 
DER EUROPÄISCHEN UNION 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 

Genehmigung staatlicher Beihilfen gemäß der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags 

Vorhaben, gegen die von der Kommission keine Einwände erhoben werden 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2012/C 177/02) 

Datum der Annahme der Entscheidung 11.2.2009 

Referenz-Nummer der staatlichen Beihilfe N 646/08 

Mitgliedstaat Deutschland 

Region Baden-Württemberg 

Titel (und/oder Name des Begünstigten) MFG Baden-Württemberg- Filmförderung — Verlängerung der Beihilfe 
N 228/07 

Rechtsgrundlage Beschluss des Aufsichtsrates der MFG Medien- und Filmgesellschaft 
Baden-Württemberg vom 28. November 2003 

Art der Beihilfe Beihilferegelung 

Ziel Kultur 

Form der Beihilfe rückzahlbarer Zuschuss, Zuschuss 

Haushaltsmittel Geplante Jahresausgaben 10,174 Mio. EUR 
Gesamtbetrag der vorgesehenen Beihilfe 11,684 Mio. EUR 

Beihilfehöchstintensität 70 % 

Laufzeit 1.1.2009-31.12.2012 

Wirtschaftssektoren Kultur, Sport und Unterhaltung 

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg 

Sonstige Angaben — 

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der(den) verbindlichen Sprache(n) 
finden Sie unter der Adresse: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_de.htm
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Datum der Annahme der Entscheidung 23.1.2012 

Referenz-Nummer der staatlichen Beihilfe SA.33749 (11/N) 

Mitgliedstaat Deutschland 

Region — 

Titel (und/oder Name des Begünstigten) Fördermaßnahme „ATEM — Antriebstechnologien für die Elektromobi
lität“ 

Rechtsgrundlage — Energie- und Klimafondsgesetz (EKFG); — Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Energie- und 
Klimafonds“ (EKFG-ÄndG), Kapitel 6092 Titel 683 04; 

— Förderbekanntmachung „ATEM — Antriebstechnologien für die 
Elektromobilität“ des BMWi; — §23 und §44 der Verwaltungsvor
schriften zur Bundeshaushaltsordnung; — §§48 bis 49a Verwal
tungsverfahrensgesetz; — Allgemeine Nebenbestimmungen für 
Zuwendungen auf Kostenbasis des BMBF an Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft für FuE-Vorhaben (NKBF 98); — Allgemei
nen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 
(ANBest-P) bzw. für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebiets
körperschaften (ANBest-Gk) und die Besonderen Nebenbestimmun
gen für Zuwendungen des BMBF zur Projektförderung auf Aus
gabenbasis (BNBest-BMBF98) 

Art der Beihilfe Beihilferegelung 

Ziel Forschung und Entwicklung 

Form der Beihilfe Zuschuss 

Haushaltsmittel Geplante Jahresausgaben 11,116 Mio. EUR 
Gesamtbetrag der vorgesehenen Beihilfe 66,7 Mio. EUR 

Beihilfehöchstintensität 100 % 

Laufzeit 1.1.2012-31.12.2017 

Wirtschaftssektoren Alle Sektoren 

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
Villemombler Straße 76 
53123 Bonn 
DEUTSCHLAND 

Sonstige Angaben — 

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der(den) verbindlichen Sprache(n) 
finden Sie unter der Adresse: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_de.htm
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Datum der Annahme der Entscheidung 13.3.2012 

Referenz-Nummer der staatlichen Beihilfe SA.33913 (11/N) 

Mitgliedstaat Spanien 

Region Cataluña 

Titel (und/oder Name des Begünstigten) Prorróga de la medida INVERTEC 2009-2011 

Rechtsgrundlage Ley Orgánica 6/2006 de 19 de julio de 2006 de reforma del Estatuto de 
Autonómia de Cataluña; Ley 12/2005 de 17 de noviembre de 2005 de 
Nueva Regulación del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresa
rial 

Art der Beihilfe Beihilferegelung 

Ziel Risikokapital, Kleine und mittlere Unternehmen 

Form der Beihilfe Bereitstellung von Risikokapital 

Haushaltsmittel Gesamtbetrag der vorgesehenen Beihilfe 25 Mio. EUR 

Beihilfehöchstintensität — 

Laufzeit 1.1.2012-31.12.2015 

Wirtschaftssektoren Alle Sektoren 

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde Societat Cataluña d'Inversíon en empreses de base tecnológica SA 
Passeig de Gràcia, 129 
08008 Barcelona 
ESPAÑA 

Sonstige Angaben — 

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der(den) verbindlichen Sprache(n) 
finden Sie unter der Adresse: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_de.htm
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Datum der Annahme der Entscheidung 8.2.2012 

Referenz-Nummer der staatlichen Beihilfe SA.34081 (11/N) 

Mitgliedstaat Polen 

Region — 

Titel (und/oder Name des Begünstigten) Czwarte przedłużenie programu wspierania finansowania banków w 
Polsce 

Rechtsgrundlage Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Panstwa 
wsparcia instytucjom finansowym 

Art der Beihilfe Beihilferegelung 

Ziel Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben 

Form der Beihilfe Bürgschaft 

Haushaltsmittel Geplante Jahresausgaben 40 000 Mio. PLN 
Gesamtbetrag der vorgesehenen Beihilfe 40 000 Mio. PLN 

Beihilfehöchstintensität — 

Laufzeit bis zum 30.6.2012 

Wirtschaftssektoren Finanzmittler 

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde Ministerstwo Finansów 
ul. Świętokrzyska 12 
00-916 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

Sonstige Angaben — 

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der(den) verbindlichen Sprache(n) 
finden Sie unter der Adresse: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_de.htm
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Datum der Annahme der Entscheidung 20.2.2012 

Referenz-Nummer der staatlichen Beihilfe SA.34101 (11/N) 

Mitgliedstaat Niederlande 

Region — 

Titel (und/oder Name des Begünstigten) Omnibusregeling voor provincies en gemeenten inzake de staatssteuna
specten van subsidiemaatregelen ten behoeve van onderzoek, ontwikke
ling en innovatie (OO&I) 

Rechtsgrundlage Algemene wet bestuursrecht titel 4.2; Provinciewet; Gemeentewet 

Art der Beihilfe Beihilferegelung 

Ziel Forschung und Entwicklung, Innovation 

Form der Beihilfe Zuschuss, Transaktion nicht zu Marktbedingungen 

Haushaltsmittel Gesamtbetrag der vorgesehenen Beihilfe 3 745 Mio. EUR 

Beihilfehöchstintensität 100 % 

Laufzeit bis zum 31.12.2017 

Wirtschaftssektoren Alle Sektoren 

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde Nederlandse provincies en gemeenten — contact ministerie van Binnen
landse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Bezuidenhoutseweg 67 
2500 EB Den Haag 
NEDERLAND 

Sonstige Angaben — 

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der(den) verbindlichen Sprache(n) 
finden Sie unter der Adresse: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_de.htm
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Genehmigung staatlicher Beihilfen gemäß den Artikeln 107 und 108 des AEU-Vertrags 

Vorhaben, gegen die von der Kommission keine Einwände erhoben werden 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2012/C 177/03) 

Datum der Annahme der Entscheidung 8.5.2012 

Referenz-Nummer der staatlichen Beihilfe SA.33934 (11/N) 

Mitgliedstaat Deutschland 

Region Thüringen 

Titel (und/oder Name des Begünstigten) Großes Investitionsvorhaben — Masdar PV GmbH 

Rechtsgrundlage 1. 36. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe — Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur 

2. Investitionszulagengesetz 2010 

Art der Beihilfe Einzelbeihilfe 

Ziel Regionale Entwicklung, Beschäftigung 

Form der Beihilfe Zuschuss 

Haushaltsmittel Gesamtbetrag der vorgesehenen Beihilfe: 12,9 Mio. EUR 

Beihilfehöchstintensität 10,2 % 

Laufzeit 2012-2014 

Wirtschaftssektoren Verarbeitendes Gewerbe 

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde 1. Thüringer Aufbaubank 
Gorkistraße 9 
99084 Erfurt 
DEUTSCHLAND 

2. Finanzamt Gotha 
Reuterstraße 2a 
99867 Gotha 
DEUTSCHLAND 

Sonstige Angaben — 

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der(den) verbindlichen Sprache(n) 
finden Sie unter der Adresse: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_de.htm
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Datum der Annahme der Entscheidung 27.2.2012 

Referenz-Nummer der staatlichen Beihilfe SA.34066 (11/N) 

Mitgliedstaat Polen 

Region — 

Titel (und/oder Name des Begünstigten) Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji niektórych instytucji 
finansowych 

Rechtsgrundlage Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji 
finansowych (Dz. U. nr 40, poz. 226) 

Art der Beihilfe Beihilferegelung 

Ziel Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben 

Form der Beihilfe andere Formen der Kapitalintervention 

Haushaltsmittel Jährliche Mittelausstattung (in PLN): Nicht angegeben; liegt aber im 
Rahmen des für alle staatlichen Garantien veranschlagten Budgets von 
insgesamt 40 000 Mio. PLN 
Gesamtmittelausstattung: 40 000 Mio. PLN 

Beihilfehöchstintensität — 

Laufzeit bis zum 30.6.2012 

Wirtschaftssektoren Finanzmittler 

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde Ministerstwo Finansów 
ul. Świętokrzyska 12 
00-916 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

Sonstige Angaben — 

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der(den) verbindlichen Sprache(n) 
finden Sie unter der Adresse: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_de.htm
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Datum der Annahme der Entscheidung 4.4.2012 

Referenz-Nummer der staatlichen Beihilfe SA.34188 (12/N) 

Mitgliedstaat Vereinigtes Königreich 

Region North Yorkshire 

Titel (und/oder Name des Begünstigten) Next Generation Broadband in North Yorkshire — alterations to existing 
aid and aid for basic broadband deployment 

Rechtsgrundlage Local Government Act 2000 

Art der Beihilfe Einzelbeihilfe 

Ziel Regionale Entwicklung 

Form der Beihilfe Zuschuss 

Haushaltsmittel Gesamtbetrag der vorgesehenen Beihilfe: 40 Mio. GBP 

Beihilfehöchstintensität 21 % 

Laufzeit 1.7.2010-30.6.2015 

Wirtschaftssektoren Post- und Telekommunikationsdienstleistungen 

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde NYnet, Douris House 
Roecliffe Business Park 
Boroughbridge 
North Yorkshire 
YO51 9NE 
UNITED KINGDOM 

Sonstige Angaben — 

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der(den) verbindlichen Sprache(n) 
finden Sie unter der Adresse: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_de.htm
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Datum der Annahme der Entscheidung 30.3.2012 

Referenz-Nummer der staatlichen Beihilfe SA.34539 (12/N) 

Mitgliedstaat Deutschland 

Region — 

Titel (und/oder Name des Begünstigten) Amendment of restructuring plan of Commerzbank 

Rechtsgrundlage Gesetz zur Errichtung eines Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung 

Art der Beihilfe Beihilferegelung 

Ziel Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben 

Form der Beihilfe Rekapitalisierungsbeihilfe 

Haushaltsmittel Geplante Jahresausgaben: 18 200 Mio. EUR 
Gesamtbetrag der vorgesehenen Beihilfe: 18 200 Mio. EUR 

Beihilfehöchstintensität — 

Laufzeit — 

Wirtschaftssektoren Finanzmittler 

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) 
Finanzmarktstabilisierungsanstalt 
Taunusanlage 6 
60329 Frankfurt am Main 
DEUTSCHLAND 

Sonstige Angaben — 

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entscheidung in der(den) verbindlichen Sprache(n) 
finden Sie unter der Adresse: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_de.htm
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IV 

(Informationen) 

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN 
STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 

Euro-Wechselkurs ( 1 ) 

19. Juni 2012 

(2012/C 177/04) 

1 Euro = 

Währung Kurs 

USD US-Dollar 1,2619 

JPY Japanischer Yen 99,57 

DKK Dänische Krone 7,4333 

GBP Pfund Sterling 0,80520 

SEK Schwedische Krone 8,8398 

CHF Schweizer Franken 1,2009 

ISK Isländische Krone 

NOK Norwegische Krone 7,5170 

BGN Bulgarischer Lew 1,9558 

CZK Tschechische Krone 25,495 

HUF Ungarischer Forint 288,61 

LTL Litauischer Litas 3,4528 

LVL Lettischer Lat 0,6969 

PLN Polnischer Zloty 4,2530 

RON Rumänischer Leu 4,4638 

TRY Türkische Lira 2,2756 

Währung Kurs 

AUD Australischer Dollar 1,2416 

CAD Kanadischer Dollar 1,2889 

HKD Hongkong-Dollar 9,7913 

NZD Neuseeländischer Dollar 1,5854 

SGD Singapur-Dollar 1,5981 

KRW Südkoreanischer Won 1 456,89 

ZAR Südafrikanischer Rand 10,4145 

CNY Chinesischer Renminbi Yuan 8,0203 

HRK Kroatische Kuna 7,5425 

IDR Indonesische Rupiah 11 895,61 

MYR Malaysischer Ringgit 3,9844 

PHP Philippinischer Peso 53,437 

RUB Russischer Rubel 41,1080 

THB Thailändischer Baht 39,586 

BRL Brasilianischer Real 2,5848 

MXN Mexikanischer Peso 17,3461 

INR Indische Rupie 70,6070
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 15. Juni 2012 

über Einfuhrentscheidungen der EU für bestimmte Chemikalien gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
689/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 

(2012/C 177/05) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 689/2008 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über die 
Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien ( 1 ), insbesondere auf 
Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 2, 

nach Anhörung des Ausschusses, der nach Artikel 133 der Ver
ordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewer
tung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), 
zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Än
derung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Ver
ordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 
1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Ra
tes sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG 
und 2000/21/EG der Kommission ( 2 ) eingesetzt wurde, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach der Verordnung (EG) Nr. 689/2008 entscheidet die 
Kommission im Namen der EU für jede dem Verfahren 
der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung 
(PIC-Verfahren) unterworfene Chemikalie darüber, ob 
ihre Einfuhr in die EU genehmigt wird oder nicht. 

(2) Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) 
und die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
(FAO) wurden damit beauftragt, die Sekretariatsarbeiten 
für die Abwicklung des PIC-Verfahrens wahrzunehmen, 
das durch das Rotterdamer Übereinkommen über das 
Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnis
setzung für bestimmte gefährliche Chemikalien sowie 
Pestizide im internationalen Handel (im Folgenden „das 
Rotterdamer Übereinkommen“) eingeführt wurde, wel
ches die Gemeinschaft mit dem Beschluss 2006/730/EG 
des Rates ( 3 ) gebilligt hat. 

(3) Die Kommission, die als gemeinsame bezeichnete Be
hörde fungiert, ist verpflichtet, dem Sekretariat des Rot
terdamer Übereinkommens im Namen der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten Einfuhrentscheidungen über Chemikalien, 
die dem PIC-Verfahren unterworfen sind, zu übermitteln. 

(4) Die Chemikalien Alachlor und Aldicarb wurden mit den 
Entscheidungen RC 5/3 und RC 5/4 der fünften Tagung 

der Konferenz der Vertragsparteien als Pestizide in das 
PIC-Verfahren aufgenommen, und das Sekretariat des 
Rotterdamer Übereinkommens hat der Kommission ent
sprechende Informationen in Form eines Dokuments zur 
Unterstützung des Entscheidungsprozesses übermittelt. 
Alachlor und Aldicarb fallen in den Anwendungsbereich 
der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über 
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur 
Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 
91/414/EWG des Rates ( 4 ) und dürfen nicht als Kom
ponenten von als Pflanzenschutzmittel eingesetzten Zu
bereitungen in Verkehr gebracht werden. 

(5) Die Chemikalie Endosulfan wurde mit Entscheidung RC 
5/5 der fünften Tagung der Konferenz der Vertragspar
teien als Pestizid in das PIC-Verfahren aufgenommen, 
und das Sekretariat des Rotterdamer Übereinkommens 
hat der Kommission entsprechende Informationen in 
Form eines Dokuments zur Unterstützung des Entschei
dungsprozesses übermittelt. Endosulfan fällt in den An
wendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
und der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Februar 1998 über das Inverkehr
bringen von Biozid-Produkten ( 5 ) und darf nicht als Kom
ponente von als Pflanzenschutzmittel bzw. Biozid einge
setzten Zubereitungen in Verkehr gebracht werden. 

(6) Folglich ist eine endgültige Einfuhrentscheidung für Ala
chlor, Aldicarb und Endosulfan zu erlassen — 

BESCHLIESST: 

Einziger Artikel 

Die endgültige Einfuhrentscheidung für Alachlor, Aldicarb und 
Endosulfan wird entsprechend dem im Anhang enthaltenen 
Antwortformular für das einführende Land erlassen. 

Brüssel, den 15. Juni 2012 

Für die Kommission 

Janez POTOČNIK 
Mitglied der Kommission
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V 

(Bekanntmachungen) 

VERWALTUNGSVERFAHREN 

EUROPÄISCHES PARLAMENT 

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen IX-2013/01 — „Finanzhilfen an die politischen 
Parteien auf europäischer Ebene“ 

(2012/C 177/06) 

Laut Artikel 10 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union tragen politische Parteien auf europäi
scher Ebene zur Herausbildung eines europäischen politischen Bewusstseins und zum Ausdruck des Willens 
der Bürgerinnen und Bürger der Union bei. In Artikel 224 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro
päischen Union heißt es ferner, dass das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen die Regelungen für die politischen Parteien auf europäischer 
Ebene nach Artikel 10 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union und insbesondere die Vorschriften 
über ihre Finanzierung festlegen. 

Auf dieser Grundlage ergeht eine Aufforderung des Parlaments zur Einreichung von Vorschlägen für Finanz
hilfen an die politischen Parteien auf europäischer Ebene. 

1. BASISRECHTSAKTE 

Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 
(nachstehend „Verordnung (EG) Nr. 2004/2003“) über die Regelungen für die politischen Parteien auf 
europäischer Ebene und ihre Finanzierung ( 1 ). 

Beschluss des Präsidiums des Europäischen Parlaments vom 29. März 2004 mit Durchführungsbestimmun
gen zu der Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 (nachstehend „Beschluss des Präsidiums“) ( 2 ). 

Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 vom 25. Juni 2002 des Rates über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushalt der Europäischen Gemeinschaften (nachstehend „Haushaltsordnung“) ( 3 ). 

Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 der Kommission vom 23. Dezember 2002 mit Durchführungs
bestimmungen zur Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (nachstehend „Durchführungsbestimmungen der 
Haushaltsordnung“) ( 4 ). 

2. ZIEL 

Laut Artikel 2 des Beschlusses des Präsidiums „veröffentlicht (das Europäische Parlament) jährlich vor Ablauf 
des ersten Halbjahres eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im Hinblick auf die Gewährung 
von Finanzhilfen zur Finanzierung der Parteien und Stiftungen. In der Veröffentlichung werden die Kriterien 
für die Zuschussfähigkeit, die Modalitäten einer Gemeinschaftsfinanzierung und die für das Zuteilungsver
fahren vorgesehenen Termine genannt.“
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Die vorliegende Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen betrifft die Anträge auf Finanzhilfen für das 
Haushaltsjahr 2013 und den Tätigkeitszeitraum zwischen dem 1. Januar 2013 und dem 31. Dezember 
2013. Die Finanzhilfen sollen das jährliche Arbeitsprogramm des Empfängers unterstützen. 

3. ZULÄSSIGKEIT 

Berücksichtigt werden nur die schriftlichen Anträge, die gemäß dem in Anhang 1 des oben erwähnten 
Beschlusses des Präsidiums enthaltenen Formular zur Beantragung einer Finanzhilfe abgefasst und dem 
Präsidenten des Europäischen Parlaments vor Fristablauf übermittelt werden. 

4. KRITERIEN UND BELEGE 

4.1 Kriterien für die Zuschussfähigkeit 

Um Anspruch auf einen Zuschuss erheben zu können, muss eine politische Partei auf europäischer Ebene 
die in Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 genannten Voraussetzungen erfüllen; sie muss: 

(a) in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Sitz hat, über Rechtspersönlichkeit verfügen; 

(b) in mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten durch Mitglieder des Europäischen Parlaments oder in 
den nationalen Parlamenten oder regionalen Parlamenten oder Regionalversammlungen vertreten sein 
oder, in mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten, bei der letzten Wahl zum Europäischen Parlament 
mindestens 3 Prozent der abgegeben Stimmen in jedem dieser Mitgliedstaaten erreicht haben; 

(c) sie beachtet insbesondere in ihrem Programm und bei ihrer Tätigkeit die Grundsätze, auf denen die 
Europäische Union beruht, d. h. die Grundsätze der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Men
schenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit; 

(d) an den Wahlen zum Europäischen Parlament teilgenommen oder die Absicht bekundet haben, dies zu 
tun. 

Für die Zwecke der Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 kann ein Mitglied des Europäischen 
Parlaments nur einer politischen Partei auf europäischer Ebene angehören (Artikel 10 Absatz 1 letzter 
Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 2004/2003). 

Im Hinblick auf die vorstehende Bestimmung werden die politischen Parteien hiermit informiert, dass das 
Europäische Parlament mit Beginn des Haushaltsjahres 2013 die Bestimmungen des Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe b insofern umsetzen wird, dass ein Abgeordneter des Europäischen Parlaments nur in jener 
politischen Partei auf europäischer Ebene Mitglied sein kann, der die nationale Partei, in der er Mitglied 
ist, angehört. 

4.2 Ausschlusskriterien 

Die Antragsteller müssen darüber hinaus nachweisen, dass sie sich nicht in einer der Situationen befinden, 
die in Artikel 93 Absatz 1 und Artikel 94 der Haushaltsordnung genannt sind. 

4.3 Auswahlkriterien 

Die Bewerber müssen den Nachweis erbringen, dass sie über die rechtlichen und finanziellen Vorausset
zungen verfügen, die für die Umsetzung des im Antrag auf Finanzhilfe beschriebenen Arbeitsprogramms 
erforderlich sind, und die für die Umsetzung des zu subventionierenden Arbeitsprogramms erforderlichen 
technischen und administrativen Kapazitäten besitzen. 

4.4 Zuschlagskriterien 

Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 werden die verfügbaren Mittel des Haushaltsjahres 
2013 wie folgt unter den politischen Parteien auf europäischer Ebene aufgeteilt, deren Antrag auf Gewäh
rung einer Finanzierung unter Berücksichtigung der Kriterien der Förderungswürdigkeit, der Ausschluss
kriterien und der Auswahlkriterien stattgegeben wurde: 

a) 15 % werden zu gleichen Teilen aufgeteilt; 

b) 85 % werden unter denjenigen aufgeteilt, die durch gewählte Mitglieder im Europäischen Parlament 
vertreten sind, wobei die Aufteilung im Verhältnis zur Zahl ihrer gewählten Mitglieder erfolgt.
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4.5 Einzureichende Belege 

Für die Bewertung der oben genannten Kriterien müssen die Bewerber unbedingt die folgenden Belege 
einreichen: 

a) das Original des Begleitschreibens mit Angabe des als Finanzhilfe beantragten Betrags; 

b) das ordnungsgemäß ausgefüllte und unterzeichnete Antragsformular (einschließlich der ehrenwörtlichen 
Erklärung), das in Anhang 1 des Beschlusses des Präsidiums enthalten ist; 

c) die Satzung der politischen Partei; 

d) die amtliche Registrierungsbescheinigung; 

e) einen aktuellen Nachweis des Bestehens der politischen Partei; 

f) die Liste der Vorsitzenden/Mitglieder des Vorstandes (Namen und Vornamen, Titel oder Funktionen in 
der antragstellenden politischen Partei); 

g) Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass der Antragsteller die Bedingungen von Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 erfüllt ( 1 ); 

h) Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass der Antragsteller die Bedingungen von Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 erfüllt; 

i) das Programm der politischen Partei; 

j) den Jahresabschluss für 2011, beglaubigt von einer externen Rechnungsprüfungsstelle ( 2 ); 

k) den Voranschlag des Verwaltungshaushaltsplans für den Förderungszeitraum (von 1. Januar 2013 bis 
31. Dezember 2013) unter Angabe der Kosten, die für eine Finanzierung zu Lasten des Gemeinschafts
haushalts in Frage kommen. 

In Bezug auf die Punkte c), d), f), h) und i) können die Bewerber eine ehrenwörtliche Erklärung darüber 
vorlegen, dass die bei einem vorangegangenen Bewerbungsschritt vorgelegten Informationen weiterhin 
zutreffen. 

5. FINANZIERUNG AUS DEM EU-HAUSHALT 

Die Mittel für das Haushaltsjahr 2013 laut Artikel 402 des EU-Haushalts „Zuschüsse an europäische 
politische Parteien“ werden auf insgesamt 21 794 200 EUR veranschlagt. Dieser Betrag muss durch die 
Haushaltsbehörde gebilligt werden. 

Der Höchstbetrag der vom Europäischen Parlament gewährten Finanzhilfe darf 85 % der zuschussfähigen 
Kosten der Funktionshaushaltspläne der politischen Parteien auf europäischer Ebene nicht überschreiten. Die 
Beweislast liegt bei der betreffenden politischen Partei. 

Die Finanzierung erfolgt in Form eines Betriebskostenzuschusses, wie er in der Haushaltsordnung und den 
Durchführungsbestimmungen der Haushaltsordnung vorgesehen ist. Die Modalitäten für die Auszahlung der 
Finanzhilfe und die Auflagen für ihre Verwendung werden in dem Beschluss über die Gewährung der 
Finanzhilfe festgelegt, von dem ein Muster dem Beschluss des Präsidiums als Anhang 2a beigefügt ist. 

6. VERFAHREN UND FRIST FÜR DIE EINREICHUNG DER VORSCHLÄGE 

6.1 Frist und Modalitäten für die Einreichung der Vorschläge 

Die Frist für die Einreichung der Anträge wird auf den 30. September 2012 festgesetzt. Die nach Ablauf 
dieser Frist eingereichten Anträge werden nicht berücksichtigt.
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Die Anträge müssen: 

a) auf dem Formular zur Beantragung einer Finanzhilfe abgefasst werden (Anhang 1 des Beschlusses des 
Präsidiums); 

b) unbedingt vom Antragsteller oder seinem ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter unterschrieben 
werden; 

c) im doppelten Umschlag übermittelt werden. Beide Umschläge sind zu verschließen. Der innere Umschlag 
muss neben der Angabe der in der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen genannten Emp
fängerdienststelle den folgenden Vermerk tragen: 

„APPEL À PROPOSITIONS — SUBVENTIONS 2013 AUX PARTIS POLITIQUES AU NIVEAU 
EUROPÉEN 

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE NON 
HABILITÉE“ 

Werden selbstklebende Umschläge verwendet, so sind sie mit einem Klebestreifen zu verschließen, auf 
dem der Namenszug des Absenders quer anzubringen ist. Als Unterschrift des Absenders gilt nicht nur 
seine Handschrift, sondern auch der Stempel seiner Organisation. 

Der äußere Umschlag ist mit der Adresse des Absenders versehen und trägt die folgende Anschrift: 

European Parliament 
Mail Service 
KAD 00D008 
2929 Luxembourg 
LUXEMBOURG 

Der innere Umschlag wird mit der folgenden Anschrift versehen: 

President of the European Parliament 
aux bons soins de Monsieur Roger VANHAEREN, Directeur général des finances 
SCH 05B031 
2929 Luxembourg 
LUXEMBOURG 

d) bis spätestens zu dem in der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen genannten Termin einge
hen, und zwar als Einschreiben (maßgebend ist das Datum des Poststempels) oder per Kurierdienst 
(maßgebend ist das Datum der Ablieferungsbestätigung). 

6.2 Indikative Verfahren und Fristen 

Für die Zuteilung der Finanzhilfen an die politischen Parteien auf europäischer Ebene gelten die folgenden 
Verfahren und Fristen: 

a) Einreichung des Antrags beim Europäischen Parlament (spätestens 30. September 2012); 

b) Prüfung und Auswahl durch die Dienststellen des Europäischen Parlaments. Nur die zulässigen Anträge 
werden anhand der in der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen genannten Auswahl-, Aus
schluss- und Beurteilungskriterien geprüft; 

c) Annahme des Beschlusses über die Gewährung der Finanzhilfe durch das Präsidium des Europäischen 
Parlaments (gemäß Artikel 4 des Beschlusses des Präsidiums grundsätzlich bis spätestens 1. Januar 2013) 
und Unterrichtung der Bewerber über das Ergebnis; 

d) Überweisung einer Vorfinanzierung von 80 % (binnen 15 Tagen nach Unterzeichnung der Vereinbarung). 

6.3 Zusätzliche Informationen 

Folgende Texte können auf der Website des Europäischen Parlaments unter der nachstehenden Adresse 
abgerufen werden: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm: 

a) Verordnung (EG) Nr. 2004/2003; 

b) Beschluss des Präsidiums;
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c) Formular zur Beantragung einer Finanzhilfe (Anhang 1 des Beschlusses des Präsidiums). 

Alle Fragen im Zusammenhang mit dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im Hinblick auf 
die Gewährung einer Finanzhilfe sind per E-Mail, unter Angabe der betreffenden Veröffentlichung, an die 
folgende Anschrift zu richten: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu 

6.4 Verarbeitung personenbezogener Daten 

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) sind die im Antrag 
auf Gewährung einer Finanzierung und in den entsprechenden Anhängen enthaltenen personenbezogenen 
Daten nach Treu und Glauben und auf rechtmäßige Weise sowie nach dem Grundsatz der Verhältnismäßig
keit und für den eindeutigen und rechtmäßigen Zweck dieses Vorhabens zu behandeln. Hinsichtlich der 
Verarbeitung der in dem Antrag enthaltenen Daten und zum Schutz der finanziellen Interessen der Ge
meinschaften dürfen personenbezogene Daten der potenziellen Begünstigten von den Dienststellen und 
Organen des Europäischen Parlaments verarbeitet und den internen Prüfdiensten, dem Europäischen Rech
nungshof, dem Fachgremium für finanzielle Unregelmäßigkeiten oder dem Europäischen Amt für Betrugs
bekämpfung (OLAF) übermittelt werden. 

Die mit dem Antrag auf Gewährung einer Finanzierung gemäß dem in Artikel 3 Buchstabe b festgelegten 
Grundsatz der Vertretung mitgeteilten Namen der Mitglieder und Vertreter der politischen Parteien auf 
europäischer Ebene können in Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments ( 2 ) durch das Europäische Parlament veröffent
licht und frei verbreitet werden. Die politischen Parteien sind aufgerufen, ihrem Antrag eine von den 
betroffenen Mitgliedern und Vertretern der Partei unterzeichnete Erklärung beizufügen, aus der hervorgeht, 
dass sie informiert worden sind und sich mit der öffentlichen Verbreitung ihrer Namen einverstanden 
erklären. 

Um dagegen vorzugehen, können sich die betroffenen Personen an den Europäischen Datenschutzbeauf
tragten (edps@edps.europa.eu) wenden.
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Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen IX-2013/02 — „Finanzhilfen an die politischen 
Stiftungen auf europäischer Ebene“ 

(2012/C 177/07) 

Gemäß Artikel 10 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union tragen politische Parteien auf euro
päischer Ebene zur Herausbildung eines europäischen politischen Bewusstseins und zum Ausdruck des 
Willens der Bürgerinnen und Bürger der Union bei. In Artikel 224 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union heißt es ferner, dass das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordent
lichen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen die Regelungen für die politischen Parteien auf euro
päischer Ebene nach Artikel 10 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union und insbesondere die 
Vorschriften über ihre Finanzierung festlegen. 

Durch die Verordnung in geänderter Fassung wird die Rolle der politischen Stiftungen auf europäischer 
Ebene anerkannt, die, da sie den politischen Parteien auf europäischer Ebene angeschlossenen sind, „durch 
ihre Arbeit die Ziele der politischen Parteien auf europäischer Ebene unterstützen können, vor allem indem 
sie einen Beitrag zur Diskussion über Themen der europäischen Politik und die europäische Integration 
leisten, indem sie als Katalysator für neue Ideen, Analysen und politische Optionen tätig sind“. Diese 
Verordnung sieht insbesondere eine jährliche Finanzhilfe des Europäischen Parlaments in Form eines Be
triebskostenzuschusses an diejenigen politischen Stiftungen vor, die einen entsprechenden Antrag stellen 
und die die in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen erfüllen. 

Auf dieser Grundlage ergeht eine Aufforderung des Parlaments zur Einreichung von Vorschlägen für Finanz
hilfen an die politischen Stiftungen auf europäischer Ebene. 

1. BASISRECHTSAKTE 

Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 
(nachstehend „Verordnung (EG) Nr. 2004/2003“) über die Regelungen für die politischen Parteien auf 
europäischer Ebene und ihre Finanzierung ( 1 ). 

Beschluss des Präsidiums des Europäischen Parlaments vom 29. März 2004 mit Durchführungsbestimmun
gen zu der Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 (nachstehend „Beschluss des Präsidiums“) ( 2 ). 

Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 vom 25. Juni 2002 des Rates über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushalt der Europäischen Gemeinschaften (nachstehend „Haushaltsordnung“) ( 3 ). 

Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 der Kommission vom 23. Dezember 2002 mit Durchführungs
bestimmungen zur Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (nachstehend „Durchführungsbestimmungen der 
Haushaltsordnung“) ( 4 ). 

2. ZIEL 

Laut Artikel 2 des Beschlusses des Präsidiums „veröffentlicht (das Europäische Parlament) jährlich vor Ablauf 
des ersten Halbjahres eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im Hinblick auf die Gewährung 
von Finanzhilfen zur Finanzierung der Parteien und Stiftungen. In der Veröffentlichung werden die Kriterien 
für die Zuschussfähigkeit, die Modalitäten einer Gemeinschaftsfinanzierung und die für das Zuteilungsver
fahren vorgesehenen Termine genannt.“ 

Die vorliegende Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen betrifft die Anträge auf Finanzhilfen für das 
Haushaltsjahr 2013 und den Tätigkeitszeitraum zwischen dem 1. Januar 2013 und dem 31. Dezember 
2013. Die Finanzhilfen sollen das jährliche Arbeitsprogramm des Empfängers unterstützen. 

3. ZULÄSSIGKEIT 

Berücksichtigt werden nur die schriftlichen Anträge, die gemäß dem in Anhang 1 des oben erwähnten 
Beschlusses des Präsidiums enthaltenen Formular zur Beantragung einer Finanzhilfe abgefasst und dem 
Präsidenten des Europäischen Parlaments vor Fristablauf übermittelt werden.
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4. KRITERIEN UND BELEGE 

4.1 Kriterien für die Zuschussfähigkeit 

Um Anspruch auf einen Zuschuss erheben zu können, muss eine politische Stiftung auf europäischer Ebene 
die in Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 genannten Voraussetzungen erfüllen: 

a) sie muss einer anerkannten politischen Partei auf europäischer Ebene im Sinne von Absatz 1 angeschlos
sen sein, was von dieser Partei zu bestätigen ist; 

b) sie muss in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Sitz hat, über Rechtspersönlichkeit verfügen. Diese 
Rechtspersönlichkeit muss von derjenigen der politischen Partei auf europäischer Ebene, der die politische 
Stiftung angeschlossen ist, getrennt sein; 

c) sie beachtet insbesondere in ihrem Programm und bei ihrer Tätigkeit die Grundsätze, auf denen die 
Europäische Union beruht, d. h. die Grundsätze der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschen
rechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit; 

d) sie darf keine Gewinnerzielungsabsicht haben; 

e) sie muss ein leitendes Gremium mit geografisch ausgewogener Zusammensetzung haben. 

Ferner muss sie auch die in Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 vorgesehenen 
Bedingungen erfüllen: „Im Rahmen dieser Verordnung obliegt es den einzelnen politischen Parteien und 
Stiftungen auf europäischer Ebene, die besonderen Modalitäten ihres Verhältnisses zueinander entsprechend 
den nationalen Rechtsvorschriften festzulegen. Hierzu gehört unter anderem eine angemessene Trennung 
zwischen der täglichen Verwaltung und den Leitungsstrukturen der politischen Stiftung auf europäischer 
Ebene einerseits und der politischen Partei, der sie angeschlossen ist, andererseits.“ 

4.2 Ausschlusskriterien 

Die Antragsteller müssen darüber hinaus nachweisen, dass sie sich nicht in einer der Situationen befinden, 
die in Artikel 93 Absatz 1 und Artikel 94 der Haushaltsordnung genannt sind. 

4.3 Auswahlkriterien 

Die Bewerber müssen den Nachweis erbringen, dass sie über die rechtlichen und finanziellen Vorausset
zungen verfügen, die für die Umsetzung des im Antrag auf Finanzhilfe beschriebenen Arbeitsprogramms 
erforderlich sind, und die für die Umsetzung des zu subventionierenden Arbeitsprogramms erforderlichen 
technischen und administrativen Kapazitäten besitzen. 

4.4 Zuschlagskriterien 

Gemäß Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 werden die verfügbaren Mittel des Haus
haltsjahres 2013 wie folgt unter den politischen Stiftungen auf europäischer Ebene aufgeteilt, deren Antrag 
auf Gewährung einer Finanzierung unter Berücksichtigung der Kriterien der Förderungswürdigkeit, der 
Ausschlusskriterien und der Auswahlkriterien stattgegeben wurde: 

a) 15 % werden zu gleichen Teilen aufgeteilt; 

b) 85 % werden unter den Stiftungen aufgeteilt, welche politischen Parteien auf europäischer Ebene an
geschlossen sind, die durch gewählte Mitglieder im Europäischen Parlament vertreten sind, wobei die 
Aufteilung im Verhältnis zur Zahl ihrer gewählten Mitglieder erfolgt. 

4.5 Einzureichende Belege 

Für die Bewertung der oben genannten Kriterien müssen die Bewerber unbedingt die folgenden Belege 
einreichen:
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a) das Original des Begleitschreibens mit Angabe des als Finanzhilfe beantragten Betrags; 

b) das ordnungsgemäß ausgefüllte und unterzeichnete Antragsformular (einschließlich der ehrenwörtlichen 
Erklärung), das in Anlage 1 des Beschlusses des Präsidiums des Europäischen Parlaments vom 29. März 
2004 enthalten ist; 

c) die Satzung des Antragstellers; 

d) die amtliche Registrierungsbescheinigung; 

e) einen aktuellen Nachweis des Bestehens des Antragstellers; 

f) die Liste der Vorsitzenden/Mitglieder des Vorstandes (Namen und Vornamen, Staatangehörigkeit, Titel 
oder Funktion innerhalb des Antragstellers); 

g) das Programm des Antragstellers; 

h) den Jahresabschluss für 2011, beglaubigt von einer externen Rechnungsprüfungsstelle ( 1 ); 

i) den Voranschlag des Verwaltungshaushaltsplans für den Förderungszeitraum (von 1. Januar 2013 bis 
31. Dezember 2013) unter Angabe der Kosten, die für eine Finanzierung zu Lasten des Gemeinschafts
haushalts in Frage kommen; 

j) Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass der Antragsteller die Bedingungen von Artikel 3 Absatz 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 erfüllt. 

In Bezug auf die Punkte (c), (d), (f) und (g) können die Bewerber eine ehrenwörtliche Erklärung darüber 
vorlegen, dass die bei einem vorangegangenen Bewerbungsschritt vorgelegten Informationen weiterhin 
zutreffen. 

5. FINANZIERUNG AUS DEM EU-HAUSHALT 

Die Mittel für das Haushaltsjahr 2013 laut Artikel 403 des EU-Haushalts „Zuschüsse an europäische 
politische Stiftungen“ werden auf insgesamt 12 400 000 EUR veranschlagt. Dieser Betrag muss durch die 
Haushaltsbehörde gebilligt werden. 

Der Höchstbetrag der vom Europäischen Parlament gewährten Finanzhilfe darf 85 % der zuschussfähigen 
Kosten der Funktionshaushaltspläne der politischen Stiftungen auf europäischer Ebene nicht überschreiten. 
Die Beweislast liegt bei der betreffenden politischen Stiftung. 

Die Finanzierung erfolgt in Form eines Betriebskostenzuschusses, wie er in der Haushaltsordnung und den 
Durchführungsbestimmungen der Haushaltsordnung vorgesehen ist. Die Modalitäten für die Auszahlung der 
Finanzhilfe und die Auflagen für ihre Verwendung werden in dem Beschluss über die Gewährung der 
Finanzhilfe festgelegt, von dem ein Muster dem Beschluss des Präsidiums als Anhang 2b beigefügt ist. 

6. VERFAHREN UND FRIST FÜR DIE EINREICHUNG DER VORSCHLÄGE 

6.1 Frist und Modalitäten für die Einreichung der Vorschläge 

Die Frist für die Einreichung der Anträge wird auf den 30. September 2012 festgesetzt. Die nach Ablauf 
dieser Frist eingereichten Anträge werden nicht berücksichtigt. 

Die Anträge müssen: 

a) auf dem Formular zur Beantragung einer Finanzhilfe abgefasst werden (Anhang 1 des Beschlusses des 
Präsidiums);

DE 20.6.2012 Amtsblatt der Europäischen Union C 177/39 

( 1 ) Es sei denn, der Antragsteller wurde während des laufenden Jahres gegründet.



b) unbedingt vom Antragsteller oder seinem ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter unterschrieben 
werden; 

c) im doppelten Umschlag übermittelt werden. Beide Umschläge sind zu verschließen. Der innere Umschlag 
muss neben der Angabe der in der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen genannten Emp
fängerdienststelle den folgenden Vermerk tragen: 

„APPEL À PROPOSITIONS — SUBVENTIONS 2013 AUX FONDATIONS POLITIQUES AU 
NIVEAU EUROPÉEN 

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE NON 
HABILITÉE“ 

Werden selbstklebende Umschläge verwendet, so sind sie mit Klebestreifen zu verschließen. Quer über 
den Klebestreifen hat der Absender seinen Namenszug anzubringen. Als Unterschrift des Absenders gilt 
nicht nur seine Handschrift, sondern auch der Stempel seiner Organisation. 

Der äußere Umschlag ist mit der Adresse des Absenders versehen und trägt die folgende Anschrift: 

European Parliament 
Mail Service 
KAD 00D008 
2929 Luxembourg 
LUXEMBOURG 

Der innere Umschlag wird mit der folgenden Anschrift versehen: 

President of the European Parliament 
Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance 
SCH 05B031 
2929 Luxembourg 
LUXEMBOURG 

d) spätestens mit dem in der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen festgelegten Fristablauf ein
gehen, und zwar als Einschreiben (maßgebend ist das Datum des Poststempels) oder per Kurierdienst 
(maßgebend ist das Datum der Ablieferungsbestätigung). 

6.2 Indikative Verfahren und Fristen 

Für die Zuteilung der Finanzhilfen an die politischen Stiftungen auf europäischer Ebene gelten die folgenden 
Verfahren und Fristen: 

a) Einreichung des Antrags beim Europäischen Parlament (spätestens 30. September 2012); 

b) Prüfung und Auswahl durch die Dienststellen des Europäischen Parlaments. Nur die zulässigen Anträge 
werden anhand der in der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen genannten Auswahl-, Aus
schluss- und Beurteilungskriterien geprüft; 

c) Annahme des Beschlusses über die Gewährung der Finanzhilfe durch das Präsidium des Europäischen 
Parlaments (in der Regel bis spätestens 1. Januar 2013 gemäß Artikel 4 des Beschlusses des Präsidiums) 
und Unterrichtung der Bewerber über das Ergebnis; 

d) Überweisung einer Vorfinanzierung von 80 % (binnen 15 Tagen nach Unterzeichnung der Vereinbarung). 

6.3 Zusätzliche Auskünfte 

Folgende Texte können auf der Website des Europäischen Parlaments unter der nachstehenden Adresse 
abgerufen werden: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm:
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a) Verordnung (EG) Nr. 2004/2003; 

b) Beschluss des Präsidiums; 

c) Formular zur Beantragung einer Finanzhilfe (Anhang 1 des Beschlusses des Präsidiums). 

Alle Fragen im Zusammenhang mit dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im Hinblick auf 
die Gewährung einer Finanzhilfe sind per E-Mail, unter Angabe der betreffenden Veröffentlichung, an die 
folgende Anschrift zu richten: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu 

6.4 Verarbeitung personenbezogener Daten 

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) sind die im Antrag 
auf Gewährung einer Finanzierung und in den entsprechenden Anhängen enthaltenen personenbezogenen 
Daten nach Treu und Glauben und auf rechtmäßige Weise sowie nach dem Grundsatz der Verhältnismäßig
keit und für den eindeutigen und rechtmäßigen Zweck dieses Vorhabens zu behandeln. Hinsichtlich der 
Verarbeitung der im Antrag enthaltenen Daten und zum Schutz der finanziellen Interessen der Gemein
schaften dürfen personenbezogene Daten der potenziellen Begünstigten von den Dienststellen und Organen 
des Europäischen Parlaments verarbeitet und den internen Prüfdiensten, dem Europäischen Rechnungshof, 
dem Fachgremium für finanzielle Unregelmäßigkeiten oder dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung 
(OLAF) übermittelt werden.
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RAT 

OFFENE AUFFORDERUNG ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN 

Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wissenschaftlichen und technischen Forschung 
(COST) 

(2012/C 177/08) 

COST führt Forscher und Experten aus verschiedenen Ländern zusammen, die in speziellen thematischen 
Bereichen tätig sind. COST finanziert jedoch NICHT die Forschungsmaßnahmen selbst, sondern unterstützt 
Vernetzungsmaßnahmen wie Tagungen, Konferenzen, Kurzaufenthalte von Wissenschaftlern und Öffentlich
keitsarbeit. Derzeit werden rund 250 wissenschaftliche Netze (sogenannte „Aktionen“) unterstützt. 

COST erbittet Vorschläge für Aktionen, die zur wissenschaftlichen, technologischen, wirtschaftlichen, kul
turellen oder gesellschaftlichen Entwicklung Europas beitragen sollen. Besonders willkommen sind Vor
schläge, die als Wegbereiter für andere europäische Programme dienen und/oder von Nachwuchswissen
schaftlern kommen. 

Die verstärkte Vernetzung europäischer Forscher ist eine entscheidende Voraussetzung für die Schaffung des 
Europäischen Forschungsraums. COST schafft Anreize für den Aufbau ausgedehnter neuer, innovativer, 
interdisziplinärer Forschungsnetze in Europa. Mit den von Forscherteams durchgeführten COST-Aktionen 
sollen die Grundlagen für herausragende wissenschaftliche Leistungen in Europa geschaffen werden. 

COST ist in neun große Fachbereiche untergliedert (Biomedizin und Molekulare Biowissenschaften; Chemie 
und Molekularwissenschaften und -technologien; Erdsystemwissenschaften und Umweltmanagement; Ernäh
rung und Landwirtschaft; Wald, forstwirtschaftliche Erzeugnisse und forstliche Dienstleistungen; Bürger, 
Gesellschaft, Kultur und Gesundheit; Informations- und Kommunikationstechnologien; Werkstoffe, Physik 
und Nanowissenschaften; Verkehr und Stadtentwicklung). Auf der Internetseite www.cost.eu wird erläutert, 
welches Themenspektrum die einzelnen Fachbereiche abdecken sollen. 

Die Antragsteller haben anzugeben, welchem Bereich ihr Vorschlag zuzuordnen ist. Allerdings sind dis
ziplinübergreifende Vorschläge, die sich nicht ohne weiteres einem einzigen Fachbereich zuordnen lassen, 
besonders willkommen; sie werden gesondert begutachtet. 

Die Vorschläge sollten die Beteiligung von Forschern aus mindestens fünf COST-Ländern vorsehen. Vor
behaltlich verfügbarer Mittel wird für Aktionen mit 19 teilnehmenden Ländern eine finanzielle Unterstüt
zung in der Größenordnung von 130 000 EUR pro Jahr über einen Zeitraum von in der Regel vier Jahren 
gewährt. 

Die Bewertung der Vorschläge erfolgt in zwei Stufen. Zunächst ist — unter Verwendung des unter http:// 
www.cost.eu/opencall verfügbaren Online-Formulars — ein vorläufiger Vorschlag (maximal 1 500 Worte/3 Sei
ten) mit einer Kurzdarstellung des Vorschlags und seiner vorgesehenen Effekte einzureichen. Vorschläge, die 
den COST-Kriterien für die Zuschussfähigkeit nicht entsprechen (z. B. wenn im Vorschlag die Finanzierung 
von Forschungsvorhaben beantragt wird), werden nicht berücksichtigt. Zuschussfähige Vorschläge werden 
von den zuständigen Bereichsausschüssen anhand der unter http://www.cost.eu veröffentlichten Kriterien 
bewertet. Diejenigen Antragsteller, deren vorläufige Vorschläge ausgewählt wurden, erhalten dann eine 
Aufforderung zur Einreichung eines ausführlichen Vorschlags. Die ausführlichen Vorschläge werden von 
Gutachtern nach den unter www.cost.eu/opencall aufgeführten Bewertungskriterien geprüft. Der Zuschlag 
wird in der Regel binnen sechs Monaten nach dem Abgabestichtag erteilt; die Aktionen sollten danach 
binnen drei Monaten anlaufen. 

Der Stichtag für die Abgabe der vorläufigen Vorschläge ist der 28. September 2012, 17.00 Uhr Brüsseler 
Zeit. Ca. 20 % der Antragsteller erhalten dann eine Aufforderung zur Einreichung eines ausführlichen 
Vorschlags für die Endauswahl, aus der — vorbehaltlich verfügbarer Mittel — ca. 40 neue Aktionen her
vorgehen werden. Die Aufforderung zur Einreichung der ausführlichen Vorschläge erfolgt bis 23. November 
2012; diese müssen spätestens am 25. Januar 2013 vorgelegt werden; mit einer Entscheidung ist im 
Mai 2013 zu rechnen. Als nächster Abgabestichtag ist der 29. März 2013 vorgesehen; er umfasst auch 
die spezifische Abgabe bereichsübergreifender Vorschläge („Trans-domain proposals“ – TDP) gemäß einem 
besonderen Pilotverfahren (Näheres zu diesem Verfahren ist ab September 2012 unter http://www.cost.eu/ 
domains_actions/TDP zu finden).
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Die Antragsteller können sich gegebenenfalls an ihren nationalen COST-Koordinator wenden, um Auskünfte 
einzuholen oder sich beraten zu lassen — siehe unter http://www.cost.eu/cnc 

Die Vorschläge selbst sind online über die Webseite des COST-Büros einzureichen. 

Die Koordinierungstätigkeit von COST wird aus dem EU-Rahmenprogramm für Forschung und technolo
gische Entwicklung finanziell unterstützt. Das von der Europäischen Wissenschaftsstiftung (EWS) einge
richtete COST-Büro, das als Durchführungsbevollmächtigter von COST fungiert, stellt die administrativen, 
wissenschaftlichen und technischen Sekretariatsdienste für COST, die COST-Bereichsausschüsse und die 
COST-Aktionen bereit und verwaltet diese Dienste.
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EUROPÄISCHE KOMMISSION 

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für Aktionen zur Verkehrsverlagerung, katalytische 
Aktionen, Meeresautobahnen, Verkehrsvermeidung und gemeinsame Lernaktionen im Rahmen des 

Zweiten Marco-Polo-Programms 

(Verordnung (EG) Nr. 1692/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates — ABl. L 328 vom 24.11.2006, 
S. 1) 

(2012/C 177/09) 

Die Europäische Kommission ruft hiermit zur Einreichung von Vorschlägen für das Auswahlverfahren 
2012 im Rahmen des Zweiten Marco-Polo-Programms auf. Der Schlusstermin dieser Aufforderung ist der 
21. September 2012. 

Einzelheiten zu dieser Aufforderung sowie ein Leitfaden für Antragsteller für die Einreichung von Projekten 
stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: 

http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/call-for-proposals/2012/index_en.htm 

Das Helpdesk für das Marco-Polo-Programm ist unter der E-Mail-Adresse eaci-marco-polo-helpdesk@ 
ec.europa.eu und unter der Faxnummer +32 22979506 erreichbar.
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